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D
ie Würde des Menschen ist unantast-

bar. Sie zu achten und zu schützen ist 

Verpfl ichtung aller staatlichen Gewalt.“ 

und weiter: „Das Deutsche Volk bekennt 
sich darum zu unverletzlichen und unveräußer-
lichen Menschenrechten als Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft , des Friedens und der 
Gerechti gkeit in der Welt.“ 

Sätze für die Ewigkeit haben die Mütt er und Vä-
ter des Grundgesetzes mit dem Arti kel 1 der Ver-
fassung hier festgeschrieben. Sätze um die uns 
viele Länder beneiden und die es verdient haben 
immer wieder in den Fokus gerückt zu werden.

Besonders dann, wenn im täglichen Nachrichten-
zirkus manchen Politiker*innen schier die Gäule 
durchgehen. Die Idee Arbeitslosen, die nicht be-
reit sind jeden nur möglichen Job anzunehmen, 
die Leistungen komplett  zu streichen und sie so in 
die Obdachlosigkeit abzudrängen zählt dazu. Hier 
verliert die Politi k jegliches Augenmaß. Abgesehen 
von der Tatsache, dass nur sehr wenige Arbeitslose 
sich überhaupt so verhalten würden, bleibt der 
schale Eindruck zurück, dass hier mal wieder Politi k 
gemacht wird auf den Rücken der Finanzschwäch-
sten. Die können sich ja nicht wehren. Anders als 
die Kolleg*innen vom Golf-Club. 

Aber: Deutschland ist ein Rechtsstaat. Man sieht 
sich vor Gericht. Und spätestens da sollten Stan-
desdünkel keine Rolle mehr spielen.  In dieser Aus-
gabe der „Sperre“ haben wir uns Zeit genommen, 

Sätze für die Ewigkeit

die Hintergründe dieses Vorgehens einmal näher 
zu beleuchten. Inklusive eines Gastkommentars 
der GGUA Flüchtlingshilfe. 

Was uns ebenfalls bewegte, war die nach wie 
vor männerdominierte Medizin und was da jetzt 
dringend passieren muss. Aber wir haben auch 
einige positi ve Themen aus Münster: Wir stellen 
das Wohnprojekt ‚Grüner Weiler‘ vor und berich-
ten, wie der Verein ‚Lichtblick‘ fi nanzschwachen 
Rentnern ein wenig Hoff nung gibt. Außerdem ha-
ben wir Leseti pps: Es geht diesmal um Sagen und 
Legenden aus dem Münsterland und um die Bü-
cher ‚Vorstadtkrokodile‘ und ‚Danke!‘. Außerdem  
natürlich wie immer die beliebte Rubrik aktuelle 
Meldungen und Urteile aus dem Sozialdschungel. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Norbert Att ermeyer
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Politi k auf den Rücken der Finanzschwächsten
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IN EIGENER SACHE:

6   Die Würde des Menschen 
ist unantastbar
Das Vorhaben der Bundesregierung 
sogenannten „Totalverweigerern“ sämt-
liche Leistungen zu entziehen und sie 
zur Not in die Obdachlosigkeit zu entlas-
sen, wirft  Fragen auf. Warum wird den 
wenigen Betroff enen das Vorenthalten, 
was Schwerverbrechern selbstverständ-
lich gewährt wird: ein Dach über den 
Kopf und genügend zu essen?

Stellensuche

Der Arbeitslosentreff  MALTA bietet Ihnen 
Unterstützung bei der Stellensuche: 

In entspanntem Rahmen den Stellenmarkt 
sichten, an dafür kostenlos zur Verfügung 
stehenden Computern im Internet sowie in den 
vorliegenden Zeitungen. 

Direkt vom MALTA aus telefonieren, Details 
erfragen und Bewerbungen schreiben.

Lebenslauf und Anschreiben individuell 
erstellen, mit soviel Beratung und Unterstüt-
zung wie gewünscht.

MALTA – Münsters Arbeitslosentreff  
Achtermannstr. 10-12, im Hof des cuba

Mail: malta@maltanetz.de / 

Tel. MS­4140553 
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10    Ist uns das Soziale noch 
gut und teuer?
Ist der Sozialstaat zu groß geworden? 
Fest steht: Die Sozialausgaben sind stark 
gewachsen. Laut Bundesarbeitsministeri-
um gibt Deutschland inzwischen über 
31 Prozent des Brutt oinlandsprodukts für 
Sozialleistungen aus – so viel wie nie zuvor 
außerhalb der Corona-Ausnahmesituati on. 
Bereits kleine prozentuale Steigerungen 
bedeuten Milliardenbeträge. Ob dies aller-
dings „zu teuer“ ist, bleibt eine politi sche 
Wertung. 
         16    Arm und alt und 

dennoch dabei sein
„Unsere Aufgabe wird größer, die Men-
schen in Altersarmut werden mehr, da 
wollen wir unterstützen“, sagt Annika 
Wimmers vom Verein ‚Lichtblick Senioren-
hilfe‘. „Und wenn allgemein zu wenig Geld 
da ist, dann fehlen auch die Mitt el, um 
anderen Menschen zu begegnen. Wir 
helfen darum nicht nur mit fi nanziellen 
Mitt eln. Wir organisieren auch gemein-
same Akti vitäten, Begegnungen und Ver-
anstaltungen.“Bi
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Foto: Agneta Becker
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Das Vorhaben der Bundesregie­

rung sogenannten „Totalverwei­

gerern“ sämtliche Leistungen 

zu entziehen und sie zur Not in 

die Obdachlosigkeit zu entlas­

sen, wirft  Fragen auf. Warum 
wird den wenigen Betroff enen 
das Vorenthalten, das Schwer­

verbrechern selbstverständlich 

gewährt wird: ein Dach über den 

Kopf und genügend zu essen?

i
n juristi schen Fachkreisen wird 
schon von einem offenen Ver-
fassungsbruch der Bundesre-
gierung gesprochen. Oder ist 

am Ende alles nur halb so wild? Zur 
Erinnerung: Nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsge-
richts erwächst aus Arti kel 1 Abs.1 
Grundgesetz in Verbindung mit 
dem Sozialstaatsprinzip nach Ar-
ti kel 20 Abs. 1 GG das Recht eines 
jeden Menschen auf ein menschen-
würdiges Existenzminimum. Hierbei 
handelt es sich um ein Grundrecht 
und nicht nur um eine staatliche 
Pfl icht. Das heißt jeder Mensch in 

Deutschland hat ein Anrecht auf 
dieses Existenzminimum. Und es 
umfasst nicht nur das physische Exi-
stenzminimum, sondern auch das 
soziokulturelle Existenzminimum. 
Dies bedeutet auch die Pfl ege zwi-
schenmenschlicher Beziehungen 
und ein Mindestmaß an Teilhabe am 
gesellschaftlichen, kulturellen und 
politi schen Leben. 

Das physische Existenzminimum 
bedeutet die Absicherung grund-
legender Bedarfe für Kleidung, Un-
terkunft , Hausrat, Heizung, Hygiene 
und Ernährung. 

Die Würde des Menschen 
ist unantastbar

Bundesregierung fährt Schlitt en mit dem wichti gsten 
Grundgesetzarti kel   Von Norbert Att ermeyer

Bild: Agneta Becker
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UN-Sozialpakt jedem Menschen 
in Deutschland ein menschenwür-
diges Existenzminimum garantiert. 
Dies wird regelmäßig kontrolliert. 
Die UNO kritisierte Deutschland be-
reits im Jahr 2011 und im Jahr 2018 
scharf. Im Staatenberichtsverfahren 
des Ausschusses zum UN-Sozialpakt 
wurde insbesondere die Höhe der 
sozialen Grundleistungen kritisiert. 
Es wurden Zweifel geäußert, ob die 
Leistungen ausreichend seien, um 
den Leistungsbeziehenden einen 
angemessenen Lebensstandard zu 
ermöglichen. Den Grund hierfür sah 
der Ausschuss in der Berechnungs-
methode, welche überprüft und 
verbessert werden solle.

Bei Pflichtverletzungen: 30 Prozent 
Kürzung nach einem Verstoß, 100 
Prozent bei Ablehnung eines Arbeits-
angebots. Entzug von Regelsatz und 
Miete nach mehrfacher Ablehnung. 

Zusätzlich soll das Schonvermögen 
und die Karenzzeit gekürzt und der 
alte Vermittlungsvorrang wieder 
eingeführt werden. Es ist zu erwar-
ten, dass nicht viele dieser Vorhaben 
vor dem Bundesverfassungsgericht 
Bestand haben werden. Aber bis 
dies vor dem obersten Gericht lan-
det wird einiges an Zeit vergehen. 
Und bis dahin, werden viele Termine 
und Beratungen im Jobcenter von 
Angst geprägt sein. Vertrauens-

In seinem Urteil vom 5. November 
2019 hat das Bundesverfassungsge-
richt zudem Folgendes festgestellt:

„Das menschenwürdige Existenz-

minimum (...) darf nicht gekürzt 

werden. Die Menschenwürde 

steht allen zu – und geht auch 

durch vermeintlich unwürdiges 

Verhalten nicht verloren.“

Allerdings hat der Staat die Mög-
lichkeit, in einem gewissen Spiel-
raum festzulegen, wie hoch die 
Leistungen im Einzelnen beziffert 
werden. Und dieser Spielraum wird 
genutzt. Das Bundesverfassungs-
gericht billigt dies, hat aber fest-
gelegt, dass die Höhe des Bürger-
geldes (oder neue Grundsicherung) 
nicht „evident unzureichend“ sein 
darf. 

Nach den zwei staatlich verordne-
ten Nullrunden für 2025 und 2026 
dürfte allerdings mehr als zweifel-
haft sein, dass die Höhe des Regel-
satzes tatsächlich noch ausreichend 
ist. Die Gewerkschaft NGG weist 
bereits jetzt auf „zahlreiche ernäh-
rungswissenschaftliche Studien 
(hin), die belegen, dass sich Bürger-
geldbeziehende aufgrund der ho-
hen Kosten häufig nur so ernähren 
können, dass ihre Gesundheit ge-
schädigt wird“. 

Die privaten Tafeln sind kein 
Bestandteil unseres Sozial­
systems und dürfen auch 
nicht hierfür in Anspruch 
genommen werden

Schon jetzt sind die Betroffenen 
auf die Unterstützung durch die 
Tafeln angewiesen. Die privaten 
Tafeln sind aber kein Bestandteil 
unseres Sozialsystems. Sie legen le-
diglich ein beredtes Zeugnis ab von 
der stetig wachsenden Armut in un-
serem Land. In einem funktionie-
renden Sozialstaat würde es sie gar 

nicht geben. Es bleibt die Aufgabe 
das Staates Bürgergeldbeziehende 
in die Lage zu versetzen, ihre Ernäh-
rung über die Lebensmitteldiscoun-
ter sicher zu stellen, so wie andere 
Menschen auch. Die angestrebten 
„Reformen“ werden die Schlange 
bei den Tafeln gehörig wachsen las-
sen. 

In einem Gastbeitrag für die NGG 
weist Dr. Annalena Mayr darauf hin, 
dass nicht nur das Grundgesetz Vor-
gaben zum Existenzminimum macht. 
Die Bundesregierung hat auch im 

 

Ganz mittelalterlich werden 
die Daumenschrauben 
angezogen

Und jetzt gibt es die „Verbesserung“ 
in Form von zwei Nullrunden. Mit der 
neuen Grundsicherung hat die Bun-
desregierung eine Art Turbo-Hartz4 
beschlossen. Ganz mittelalterlich 
werden die Daumenschrauben an-
gezogen.  Bei Terminversäumnissen: 
30 Prozent Kürzung nach zwei Ter-
minen, 100 Prozent Kürzung nach 
drei Terminen. Entzug von Regelsatz 
und Miete nach vier Terminen. 

Im UN-Sozialpakt garantiert die Bundesregierung jedem Menschen in 
Deutschland ein menschenwürdiges Existenzminimum – Foto: Agneta Becker
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volle, motivierende Beratung ganz 
zu schweigen von „auf Augenhöhe“ 
sind anscheinend nicht gewollt. Und 
wofür das Ganze? Um Totalverwei-
gerer zu jagen?

100 von 5,5 Millionen 
Bürgergeldbeziehenden 
müssen als Grund für das 
neue Turbo­Hartz 4
herhalten

Betrachtet man die Zahlen einmal 
genau, sollte Ernüchterung eintreten. 
Von den 5,5 Millionen Menschen im 
Leistungsbezug sind knapp 2 Millio-
nen Kinder und Jugendliche. Rund 
800.000 arbeiten bereits und müssen 
mit Bürgergeld ihren Lohn aufstocken. 

Weitere 1,1 Millionen stehen dem 
Arbeitsmarkt derzeit gar nicht zur 

Verfügung, weil sie Angehörige pfl e-
gen, Kinder betreuen, einer Ausbil-
dung oder Maßnahme nachgehen 
oder erkrankt sind. Laut dem For-
schungsinsti tut der Arbeitsagentur 
dem IAB konnten im vergangenen 
Jahr nur 100 vermeintliche Totalver-
weigerer festgestellt werden. 100 
von 5,5 Millionen Bürgergeldbezie-
henden müssen als Grund für das 
neue Turbo-Hartz 4 herhalten. 

Aber Tatsache ist: es fehlen 30 Mil-
liarden im Bundeshaushalt und die 
Bundesregierung erwartet insbe-
sondere im Sozialbereich ein großes 
Einsparpotenti al. Seien doch gerade 
hier die Kosten in den vergangenen 
Jahren aus dem Ruder gelaufen. 

Die Ökonomin Katja Rietzler von 
der Hans-Böckler-Stiftung findet 
hierfür allerdings keine Belege: 

„Erstaunlicherweise sind die Aus-
gaben für das Bürgergeld 2024 im 
Verhältnis zum Brutt oinlandsprodukt 
gegenüber 2010 sogar leicht zurück 
gegangen – und das, obwohl viele 
Gefl üchtete aus der Ukraine und von 
anderswo nach Deutschland gekom-
men sind und teils Bürgergeld bezie-
hen.“ 

Bei der Rente sieht sie eine ähnliche 
Entwicklung. Die Zahl der Rentner 
steige zwar, aber die Ausgabenquote 
sei für die Rente heute niedriger als 
in den frühen Zweitausendern. Auch 
war der Beitragssatz in der rente 

schon einmal 1,3 Prozentpunkte hö-
her als heute. 

Verteilungspolitisch sieht Rietzler 
die angestrebten Sozialkürzungen 
der Bundesregierung allerdings als 
hochproblematisch. Und verweist 
auf eine Stellungnahme des DIW 
(Deutsches Insti tut für Wirtschaft s-
forschung) für den Finanzausschuss. 
Dem zufolge kommt die ebenfalls an-
gestrebte Körperschaftssteuersen-
kung zum großen Teil, dem obersten 
Prozent zugute, also den absoluten 
Spitzenverdienern. 

„Oben pulvert man es raus und bei 
den Ärmsten will man es reinholen.“ 

Und zur Not wird hierfür auch 
schon mal der off ene Verfassungs-
bruch riskiert.

  _  T i T e l

Durch die geplanten verschärft en Sankti onen bei mangelnder Kooperati on 
(bis hin zur komplett en Streichung der Regelsätze) droht Betroff enen die 
Obdachlosigkeit – Foto: Agneta Becker
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Montag 10:00 – 16:00 Uhr SERVICEZEIT

Dienstag 10:00 – 14:00 Uhr SERVICEZEIT
 14:00 – 16:00 Uhr Ideenschmiede
 16.00 – 18:00 Uhr Computerkurs
  

Mitt woch 10:00 – 11:30 Uhr Der Pfl anzendoktor
 11:30 – 13:00 Uhr Teamsitzung und - Schulung
 14:00 – 16:00 Uhr Sprachkurs
 16:00 – 18:00 Uhr Off ener Treff 

Donnerstag 10:00 – 14:00 Uhr SERVICEZEIT (für alle)
 14:00 – 18:00 Uhr SERVICEZEIT (nur für Frauen) 

Freitag 10:30 – 13:00 Uhr Frühstück (für alle – 2,00 €)
 13:00 – 16:00 Uhr Off ener Treff 

MALTA – Münsters Arbeitslosentreff  

Achtermannstraße (bahnhofsnah) 

sucht Unterstützer*innen, die Erwerbs-

losen und Gefl üchteten beim Ausfüllen 

amtlicher Formulare, der Stellensuche 

u.a. hilfreich zur Seite stehen möchten.

Außerdem bieten ein wir anerkanntes 

Prakti kum für Schüler*innen und 

Studierende der Sozialen Arbeit. 

Mail: malta@maltanetz.de / 

Tel. MS­4140553 

oder einfach mal vorbeischauen: 

Achtermannstr. 10-12, im Hof des cuba.  

Wir freuen uns auf euch!

(über die Woche)
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S
eit einigen Wochen domi-
nieren Berichte über an-
geblich „bandenmäßigen 
Sozialmissbrauch durch EU-

Bürger*innen“ die öffentliche De-
batte. Ob Tagesschau, WELT oder 
Talkshows – immer wieder werden 
Menschen gezeigt, die in prekären 
Verhältnissen leben. Doch statt  Em-

pathie zu wecken, werden sie als 
„Betrüger*innen“ und „Sozialschma-
rotzer“ diffamiert. Diese Bericht-
erstattung folgt einem bekannten 
Muster: Armut wird skandalisiert, 
Betroff ene werden zu Täter*innen 
gemacht, und komplexe soziale Zu-
sammenhänge werden auf Schlag-
zeilen verkürzt.

Medien greifen damit Bilder und 
Worte auf, die rechtspopulistische 
Erzählungen bedienen. Wenn von 
„Banden“ und „mafiösen Struk-
turen“ die Rede ist, werden Angst 
und Abgrenzung produziert. Die zu-
grunde liegenden Ursachen – struk-
turell bedingte Armut, Ausbeutung 
und fehlender Schutz für Beschäf-

Bürgergeld 
unter Generalverdacht
EU-Bürger*innen werden zur Zielscheibe von Populist*innen und Medien

Die Hetze, die momentan gegen von Armut betroff ene EU-Bürger*innen betrieben wird, ist  unerträglich. 
Auf Initi ati ve von Armut und Gesundheit in Deutschland e.V., Medinetz Mainz, Medinetz Koblenz, 
Clearingstelle Krankenversicherung Rheinland-Pfalz und dem Initi ati vausschuss für Migrati ons-
politi k haben über 60 Organisati onen und Einzelpersonen folgenden Aufruf veröff entlicht

Öff entlicher Aufruf  

Bild: Agneta Becker
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tigte aus anderen EU-Staaten – ge-
raten aus dem Blick. So entsteht 
eine Debatte, die auf Klicks und 
Empörung zielt, nicht auf Aufklä-
rung.

Dass führende CDU-Politiker wie 
der Bundeskanzler und Carsten 
Linnemann und selbst SPD-Arbeits-
ministerin Bärbel Bas diese Erzäh-
lungen aufgreifen und politische 
Verschärfungen fordern, ist gefähr-
lich. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit 
ist geltendes EU-Recht, das vom 
Europäischen Gerichtshof immer 
wieder bestätigt wurde. Wer hier 
arbeitet, hat Anspruch auf soziale 
Absicherung, wenn der Lohn zum 
Leben nicht reicht. Das Bürgergeld 
ist kein Geschenk, sondern sichert 
das Existenzminimum. Wer daran 
rüttelt, stellt nicht nur Solidarität 
infrage, sondern auch die recht-
liche Grundlage der Europäischen 
Union.

Für viele EU-Bürger*innen in 
Deutschland ist ein Minijob in Kom-
bination mit aufstockenden Sozi-
alleistungen oft der einzige Weg, 
Zugang zum Gesundheitssystem zu 
erhalten. Wenn diese Regelungen 
geändert oder eingeschränkt wer-
den, verlieren viele Menschen den 
Versicherungsschutz und damit den 
Zugang zu medizinischer Versor-
gung. Das wäre nicht nur sozialpo-
litisch höchst verantwortungslos, 
sondern auch ein Bruch mit den 
grundlegenden Menschenrechten. 
Ein Ausschluss von EU-Bürger*innen 
aus dem Gesundheitssystem wür-
de die ohnehin bestehende soziale 
Ungleichheit nochmals massiv ver-
schärfen und langfristig auch das 
öffentliche Gesundheitswesen de-
stabilisieren.

Die Wirklichkeit sieht ohnehin 
anders aus, als sie derzeit medial 
gezeichnet wird. Organisierter So-
zialbetrug kommt vor, betrifft aber 
einen minimalen Bruchteil der Lei-
stungsbeziehenden: Von 5,5 Milli-
onen Menschen wurden im letzten 
Jahr 421 Fälle des „bandenmäßigen“ 

Betrugs erfasst. Die große Mehr-
heit handelt korrekt, arbeitet, zahlt 
Steuern und lebt trotzdem unter 
dem Existenzminimum. Sie haben 
ein Recht auf Sozialleistungen, also 
auf Aufstockung und darauf, nicht 
öffentlich an den Pranger gestellt zu 
werden.

Ein zusätzlicher Blick auf die Zah-
len zeigt, wie unverhältnismäßig 
die aktuelle Diskussion ist: Die Bun-
desagentur für Arbeit schätzt den 
Schaden durch „bandenmäßigen 
Bürgergeld-Missbrauch“ auf ca. 110 
Millionen Euro. Demgegenüber ste-
hen mindestens 100 Milliarden(!) 
Euro jährlich, die dem Staat durch 
Steuerhinterziehung entgehen, so-
wie Schäden aus Wirtschaftskrimi-
nalität, die allein jährlich fast 3 Mil-
liarden Euro ausmachen – Tendenz 
steigend. Diese Zahlen zeigen: Bür-
gergeldbeziehende werden über-
wacht und unter Generalverdacht 
gestellt, während deutlich größere 
Finanzschäden kaum Aufmerksam-
keit erzeugen.

Bemerkenswert ist, welche For-
men von Betrug Empörung auslö-
sen – und welche nicht. Steuerhin-
terziehung gilt als Kavaliersdelikt, 
obwohl der Schaden um ein Viel-
faches höher ist als bei allen be-
kannten Fällen von Sozialleistun-
gsmissbrauch zusammen. Wer also 
von Gerechtigkeit spricht, muss die-
se Relation sehen.

Armut, unsichere Beschäftigung 
und Ausgrenzung sind keine Ver-
gehen, sondern Folgen politischer 
Entscheidungen. Wir müssen De-
mokratie, Sozialstaat und den ge-
sellschaf tlichen Zusammenhalt 
schützen. Das schaffen wir nicht, in-
dem wir Betroffene kriminalisieren, 
sondern indem wir hinschauen, bei 
den Fakten bleiben und Armut poli-
tisch angehen.

Quelle:   
Gemeinnützige Gesellschaft zur  
Unterstützung Asylsuchender e.V. (GGUA)       
Hafenstraße 3-5                 
 48153 Münster              
Tel.:  0251/ 144860       
https://www.ggua.de

WIR ERWARTEN VON POLITIKER*INNEN, dass sie ihre 

Verantwortung wahrnehmen, die Fakten im Blick behalten 
und im Sinne unseres Sozialstaates agieren. Ein besonderer 
Appell geht an die, die ein C oder ein S im Parteinamen 
tragen: Christlich, sozial und demokratisch heißt nicht, 
Menschen in Not zu diffamieren, sondern soziale Gerechtig-
keit und Menschenwürde mit den Mitteln der Demokratie 
und sozialer Politik zu verteidigen!

WIR FORDERN MEDIENHÄUSER AUF, ihrer journalisti-
schen Sorgfaltspflicht nachzukommen und differenziert zu 
berichten. Bilder und Sprache prägen gesellschaftliche 
Haltung. Tragen Sie nicht weiter dazu bei, Armutsbetroffene 
zu entmenschlichen. Das widerspricht nicht nur dem Presse-
kodex, sondern auch jeder Vorstellung von Verantwortung im 
Journalismus. Und bleiben auch Sie bei den Fakten, statt 
populistische Parolen zu wiederholen. Es ist Ihre Aufgabe, 
politische Aussagen kritisch zu überprüfen und in den 
Kontext der Realität zu setzen!
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i
st der Sozialstaat zu groß ge-
worden? Fest steht: Die Sozial-
ausgaben sind stark gewachsen. 

Laut Bundesarbeitsministerium 
gibt Deutschland inzwischen über 
31 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts für Sozialleistungen aus – so 
viel wie nie zuvor außerhalb der 
Corona-Ausnahmesituati on. Bereits 
kleine prozentuale Steigerungen be-
deuten Milliardenbeträge. Ob dies 
allerdings „zu teuer“ ist, bleibt eine 
politi sche Wertung. 

Wenn selbst der Regierungschef 
verkündet, der heuti ge Sozialstaat 
sei volkswirtschaftlich kaum noch 
zu finanzieren, sorgt das für Un-
ruhe. Zwar übertreibt dieser Satz, 
denn das System besteht weiterhin. 
Dennoch sehen viele Liberalkonser-
vati ve den Sozialstaat als zu teuer 
und ineffi  zient. Dazu kommen stei-
gende Kosten durch die Alterung 
der Gesellschaft. Die Sozialpolitik 
bleibt ein zentraler Streitpunkt – 
auch innerhalb der Regierungskoali-
ti on zwischen Union und SPD.

Ist der Sozialstaat zu groß 
geworden?

Warum steigen die Sozialausga-
ben? Entgegen der öffentlichen 
Wahrnehmung liegt das Wachs-
tum der letzten Jahrzehnte nicht 
primär bei Rente und Gesundheit. 
Besonders die Familienpolitik wur-
de massiv ausgebaut. Kinder- und 
Jugendhilfe haben sich seit den 
1990er Jahren mehr als verfünf-

facht, unter anderem durch mehr 
Kita-Angebote.

Wird Deutschland dadurch sozi-
aler? Höhere Ausgaben bedeuten 
nicht automati sch mehr Gerechti g-
keit. Der deutsche Sozialstaat be-
günstigt häufig die Mittelschicht, 
weil Leistungen an vorherige Ein-
zahlungen gekoppelt sind. Rund 40 
Prozent staatlicher Transfers gehen 
an die einkommensstärkere Hälf-
te. Einschnitt e in bestehende Leis-
tungen stoßen jedoch auf starken 
politischen Widerstand. Die Inte-
ressensvertretungen dieser Mitt el-
standsgruppen machen in diesem 
Fall einen „guten Job“.

Spielt das Bürgergeld 
eine große Rolle?

Eine vergleichbare Lobby hat das 
Bürgergeld, die Grundsicherung 

nicht aufzuweisen. Ist das Bürgergeld 
jedoch der Kostentreiber? Nein! Die 
Ausgaben für die bald Grundsicherung 
genannte Sozialleistung bewegen sich 
seit Jahren stabil um 1,4 Prozent des 
Brutt oinlandsprodukts (BIP) und lie-
gen sogar unter dem Niveau von vor 
20 Jahren. Konjunktur und Arbeits-
markt spielen eine deutlich größere 
Rolle.

Ist daran allein die 
Demografi e schuld?

Das kann man so nicht sagen, denn 
auch politi sche Entscheidungen ver-
teuern die Sozialsysteme erheblich. 
Beispielsweise will Schwarz-Rot die 
Renten künft ig schneller steigen las-
sen und die sogenannte Mütt errente 
an mehr Personen auszahlen. Das ko-
stet viele Milliarden Euro zusätzlich. 
In der Pflege ist der demografische 
Wandel noch gar nicht angekommen, 

Ist uns das Soziale noch 
gut und teuer?
Der Sozialstaat gerät unter Druck 
Von Christoph Theligmann

 Anschläge: 5077 Anschläge (mit Leerzeichen)                                 TI-

Bild: Agneta Becker
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die Babyboomer sind – statistisch 
gesehen – bislang nicht im Pflege-
heim. Trotzdem steigen die Ausga-
ben in der Pflege rasant, vor allem 
weil frühere Regierungen die Leis-
tungen ausgebaut haben.

Auch in den Krankenkassen ist 
der demografische Wandel bisher 
gar nicht richtig angekommen. Wer 
heute 61 ist, verursacht im Durch-
schnitt weniger Kosten im Gesund-
heitssystem als ein Baby. Die teu-
ersten Lebensjahre sind statistisch 
gesehen die allerletzten. Trotzdem 
steigen die Kosten für die Kranken-
kassen in den kommenden Jahren 
besonders stark, wenn sich nichts 
ändert. Denn das deutsche Gesund-
heitssystem gilt im internationalen 
Vergleich als ineffizient. Die Deut-
schen gehen öfter zum Arzt, und sie 
liegen häufiger und länger im Kran-
kenhaus als in anderen Staaten, in 
denen Menschen trotzdem länger 
leben.

Wie geht es weiter?

Steigende Sozialabgaben sind dem-
nach kein demografisches Schicksal. 
Mit entsprechenden Maßnahmen 
könnten die Kassenbeiträge konstant 
gehalten werden, hat das IGES-Insti-
tut (Institut für Gesundheits- und So-
zialforschung) vorgerechnet. Und die 
Ökonomen vom Sachverständigenrat 
haben Vorschläge gemacht, wie die 
Rentenkosten eingedämmt werden 
könnten. Kanzler Merz kündigt immer 
wieder Reformen mit Verve angehen 
zu wollen. „Ich werde mich durch 
Worte wie ‚Sozialabbau‘ und ‚Kahl-
schlag‘ nicht irritieren lassen“, sagt 
er. Es wird sich zeigen, ob dieser Satz 
stimmt oder allein durch seine Wort-
wahl „Kahlschlag“ und „Sozialabbau“ 
bereits eine offensichtliche Gerech-
tigkeitssensibilität vermissen lässt.

Fest steht: In den kommenden Jah-
ren geraten Rente, Kranken- und Pfle-
geversicherung stark unter Druck. 

Ohne Veränderungen dürften die 
Sozialabgaben bis 2035 nahezu 50 
Prozent erreichen. Außerdem wird 
ein wachsender Teil des Bundes-
haushalts in die Sozialkassen flie-
ßen, was Investitionen in andere 
Bereiche erschwert.

Politische Leistungsversprechen 
verteuern das System zusätzlich. In 
der Pflege steigen die Ausgaben wie 
erwähnt schon heute kräftig. Im Ge-
sundheitswesen treffen ineffiziente 
Strukturen auf erhöhte Nachfragen. 
Fachleute mahnen Veränderungs-
bereitschaft an, um die Kosten zu 
dämpfen. Der Kanzler verspricht 
entschlossenes Handeln. Wie wäre 
es, nicht ständig über Reformen zu 
Lasten des unteren Drittels der Ge-
sellschaft zu diskutieren, sondern 
über die Finanzierungsverantwor-
tung des oberen finanzstarken Fünf-
tels der Bevölkerung mehr als hohle 
Worte verlieren, stattdessen Taten 
folgen zu lassen.
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Ein Mythos wird entlarvt: 
Arbeiten lohnt sich mehr als 
Bürgergeld

Der Ruf des Bürgergel des ist nach 
wie vor umstritten. Vielerorts wird 
unterstellt, dass sich für Bürgergeld-
bezieher das Arbeiten nicht mehr 
lohne, da Sozialleistungen zu einem 
nahezu identi schen Lebensstandard 
führen. Doch eine neue Untersu-
chung des Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Instituts (WSI) 
der Hans Böckler Sti ft ung widerlegt 
dieses Argument und zeigt auf, dass 
Vollzeitarbeit zum Mindestlohn in 
Deutschland eindeuti g mehr fi nanzi-
ellen Spielraum bringt als der Bezug 
von Bürgergeld.

Die Berechnungen: Was 
verdient man tatsächlich?

Die Studie des WSI hat mehrere Mo-
dellrechnungen aufgestellt, um den 
Einkommensunterschied zwischen 

dem Bezug von Bürgergeld und ei-
ner Beschäft igung zum Mindestlohn 
zu messen. Dabei wurde sowohl der 
Mindestlohn von aktuell 12,82 Euro 
pro Stunde als auch die verschie-
denen Sozialleistungen berücksich-
tigt, die ein Bürgergeldempfänger 
erhält. Es zeigt sich, dass für eine 
alleinstehende Person, die 38,19 
Stunden pro Woche zum Mindest-
lohn arbeitet, ein deutlich höheres 
verfügbares Einkommen erzielt wird 
als mit Bürgergeld.

Alleinstehend vs. Bürgergeld: 
Ein klarer Unterschied

Eine alleinstehende Person, die 
Vollzeit arbeitet und den Mindest-
lohn verdient, kommt auf einen Brut-
tolohn von 2.121,58 Euro pro Monat. 
Nach Abzug von Steuern und Sozial-
abgaben bleiben 1.546 Euro übrig. 
Mit zusätzlich 26 Euro Wohngeld er-
gibt sich ein verfügbares Einkommen 
von 1.572 Euro.

Im Vergleich dazu hat ein Bürger-
geldempfänger mit der gleichen 
Miete nur einen Anspruch auf 563 
Euro Grundsicherung plus 451,73 
Euro für die Unterkunft . Dies ergibt 
insgesamt lediglich 1.015 Euro – ein 
Unterschied von 557 Euro im Mo-
nat. 

Alleinerziehende 
profi ti eren deutlich

Bei einer alleinerziehenden Per-
son mit einem fünfjährigen Kind 
und gleicher Arbeitszeit wird der 
Unterschied noch deutlicher: Hier 
liegt das verfügbare Einkommen 
bei einer Vollzeitbeschäft igung zum 
Mindestlohn bei 2.532 Euro, inklu-
sive Kindergeld und weiterer Zu-
schüsse. Bei Bürgergeldbezug, den 
sogenannten Mehrbedarfen für Al-
leinerziehende und den Zuschlägen 
für Kinder, würde sie lediglich 1.783 
Euro erhalten – ein Unterschied von 
749 Euro.

Mindestlohn 
schlägt Bürgergeld
Warum Arbeit sich auch bei niedrigem Lohn lohnt 
Von Christoph Theligmann

Die Frage, ob es sich noch lohnt, 
einen schlecht bezahlten Job anzu­

nehmen, wenn der Bürgergeldbe­

zug fast gleichwerti ge fi nanzielle 
Mitt el verspricht, beschäft igt die 
Gesellschaft . Eine neue Studie 
zeigt nun eindeuti g: Arbeit zum 
Mindestlohn bietet in allen Regi­

onen Deutschlands ein deutlich 

höheres Einkommen als der Bezug 
von Bürgergeld – auch wenn man 

nur den Mindestlohn erhält.
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Paarfamilien und der 
Lohnabstand

Auch bei Paarfamilien mit zwei Kin-
dern ist der Vorteil des Mindestlohns 
deutlich. Ein Alleinverdiener, der mit 
dem Mindestlohn arbeitet, kommt 
hier auf ein verfügbares Einkommen 
von 3.414 Euro (inklusive Kindergeld, 
Kinderzuschlag und Wohngeld). Bei 
Bezug von Bürgergeld würde sich 
das Einkommen lediglich auf 2.754 
Euro summieren.

Regionale Unterschiede: Hohe 
Mieten dämpfen den Vorteil

Die Studie zeigt auch, dass es regio-
nal Unterschiede gibt. Besonders 
in Gebieten mit hohen Mieten, wie 
etwa in München oder Hamburg, 
ist der Einkommensvorteil durch 
den Mindestlohn im Vergleich zum 
Bürgergeld geringer, da die Sozial-
leistungen in diesen Städten eben-
falls höher ausfallen, um die höheren 
Wohnkosten zu decken. So fällt der 
Unterschied im Landkreis München 
bei einer alleinstehenden Person mit 
etwa 379 Euro am kleinsten aus, in 
Nordhausen oder im Vogtlandkreis 
hingegen ist der Unterschied mit 652 
bzw. 662 Euro deutlich größer.

Ein gesellschaftlicher  
Mythos: Die Diskussion um 
faule Bürgergeldempfänger

Ein weiterer Aspekt der Untersu-
chung bezieht sich auf die oft pole-

misch geführte Debatte um Bürger-
geldempfänger, denen vorgeworfen 
wird, sie wollten nicht arbeiten, 
weil das Leben mit Bürgergeld aus-
reichend sei. Bettina Kohlrausch, 
wissen schaftliche Direktorin des WSI, 
kritisiert diese Darstellung als „stig-
matisierend“ und „sachlich falsch“. 
Die Studie belegt, dass es sich für 
Bürgergeldempfänger in keinem Fall 
finanziell lohnt, sich gegen eine Ar-
beit zu entscheiden, zumal der finan-
zielle Unterschied zum Mindestlohn-
job klar zu ihren Ungunsten ausfällt.

Was ist nötig, um die  
Arbeitsanreize zu verbessern?

Die Debatte um Arbeitsanreize im 
Sozialstaat wird immer wieder auf-
gegriffen, besonders von Experten 
wie Andreas Peichl vom Ifo-Institut, 

der in einem Interview fehlende 
Anreize für besser bezahlte Arbeits-
plätze kritisierte. Peichl wies darauf 
hin, dass es in bestimmten Fällen 
nicht lohne, die Arbeitszeit zu erhö-
hen, weil Sozialleistungen wie das 
Bürgergeld dann gekürzt werden. 
Diese Diskussion bezieht sich jedoch 
auf eine andere Frage: Wie verhält 
sich das Verhältnis von Einkommen 
und Sozialleistungen, wenn jemand 
von einem geringen Einkommen zu 
einem höheren wechselt?

Bürgergeld und Mindestlohn 
im Vergleich

Die Untersuchung des WSI zeigt, 
dass die Behauptung, Bürgergeld-
empfänger hätten keinen Anreiz zur 
Arbeit, schlichtweg nicht zutrifft. 
Wer zum Mindestlohn arbeitet, hat 
in allen Regionen Deutschlands ein 
höheres verfügbares Einkommen als 
jemand, der auf Sozialleistungen an-
gewiesen ist. Das Beispiel verdeut-
licht den erheblichen Lohnabstand 
und zeigt, dass ein höherer Anreiz 
für die Arbeit im Sozialstaat durch-
aus besteht, auch wenn der Min-
destlohn nicht ausreicht, um ohne 
ergänzende Sozialleistungen zu le-
ben.

Weitere Informationen zur Studie: 
Die detaillierten regionalen Daten und 
Berechnungen der WSI-Studie sind auf 
der Website der Hans Böckler Stiftung 
veröffentlicht.

Bi
ld

: A
gn

et
a 

Be
ck

er

Bi
ld

: A
gn

et
a 

Be
ck

er



1616

  _  Z U M  L E B E N  Z U  W E N I G

Später in Rente gehen

Wer schon vorm Renteneintritt  aus 
dem Rentenbescheid erkennt, dass 
es im Ruhestand wenig Geld gibt, 
kann vielleicht den Renteneintritt 
verschieben. Für jedes Jahr länger 
arbeiten erhält man neben dem Ein-

kommen aus diesem Jahr die zusätz-
lichen Rentenbeiträge gutgeschrie-
ben und außerdem lebenslang einen 
Zuschlag von 6 % (für jeden Monat 
0,5 %) auf die schon erarbeitete Ren-
te. Zu einem längeren Arbeitsleben 
muss man in der Lage sein und genü-
gend Antrieb mitbringen. 

Zuverdienst neben der 
Rente ­ Grenzen beachten

Altersrentner können nebenher 
weiterarbeiten gehen, von der Al-
tersrente wird nichts abgezogen. Sie 
können auch wählen, dass Sie weiter 
Rentenbeiträge zahlen, dadurch er-
höht sich jedes Jahr die Rente zusätz-
lich zur normalen Rentenanpassung. 

Wer jedoch eine Erwerbsminde-
rungsrente bezieht, dem wird mit 

höherem Zuverdienst von der Rente 
etwas abgezogen.  Lassen Sie sich 
beraten.

Ehrenamtspauschale

Ein besonderes Einkommen ergibt 
sich bei manchen ehrenamtlichen 
Tätigkeiten im gemeinnützigen 
Bereich. Solche Täti gkeit kann die 
übungsleitung im Sportverein sein, 
die Betreuungskraft in einem so-
zialen Bereich oder die Chorleite-
rin an einer Musikschule. Bis 3000 
Euro im Jahr (250 Euro im Monat) 
sogenannter „Aufwandsentschädi-
gung“ gelten nicht als Einkommen, 
sind nicht zu versteuern und führen 
bei Sozialleistungen wie Wohngeld 
oder Grundsicherung nicht zu Kür-
zungen. 

Die Rente ist niedrig
Wie kann ich mir helfen
Von Arnold Voskamp und Norbert Att ermeyer  

Bei den Renten für die Alten 

soll gespart werden. Dabei gibt 

jetzt schon für viele nicht genug, 

jede und jeder fünft e hat weni-
ger als 1400 Euro nett o im Alter, 
gesetzliche Rente plus weitere 

Einkünft e. Was kann man tun, 
wenn es nicht reicht? Ein paar 

Ideen haben wir hier gesammelt.

Bild: Agneta Becker



1717

Z U M  L E B E N  Z U  W E N I G  _ 

Wohngeld

Ein großer Teil der Lebenshaltungs-
kosten und Ihrer Altersbezüge geht 
für die Wohnung drauf. Das Wohn-
geld soll dafür eine Entlastung bie-
ten. Wohngeld richtet sich nach Ih-
ren Einkünften, Ihrer Haushaltsgröße 
und Ihren Wohnkosten. Den Antrag 
stellen Sie im Wohnungsamt, jährlich 
muss der Antrag verlängert werden. 

Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung

Wenn es dennoch nicht reicht, kön-
nen Sie im Sozialamt einen Antrag 
auf Grundsicherung stellen. Das So-
zialamt geht von Ihren Wohnkosten 
und einem Standard-Regelbedarf 
aus. Davon werden Ihre Einkünfte 
und mögliche Unterhaltsleistungen 
Ihrer Kinder abgezogen. Den verblei-
benden Betrag bezahlt Ihnen das So-
zialamt als Grundsicherung. Ihre Kin-
der bleiben außen vor, wenn diese 
kein Einkommen von 100 000 Euro 
im Jahr haben.    

Lichtblick

Der Verein „Lichtblick Seniorenhil-
fe e.V.“ unterstützt bedürftige ältere 
Menschen mit einer kleinen Rente. 
Sie können einen kleinen laufenden 
Bedarf oder einen besonderen ak-
tuellen Bedarf anmelden. Siehe den 
Beitrag auf der übernächsten Seite in 
dieser SPERRE Ausgabe. 

Befreiung von Rundfunk­
gebühren

Wer nachweist, dass er oder sie be-
dürftig ist, braucht den GEZ-Beitrag 
für die Wohnung nicht bezahlen – je-
den Monat 18,36 Euro gespart. 

Zuzahlungsbefreiung bei 
Gesundheitsleistungen

Manchmal müssen gesetzlich Ver-
sicherte einen Eigenbeitrag bezah-
len, wenn sie gesundheitliche Leis-
tungen erhalten, etwa bei Apothe-
kenrezepten, bei der Physiotherapie 
oder im Krankenhaus. Wenn diese 
Zuzahlungen eine bestimmte Summe 

übersteigen, dann können Sie von 
weiteren Zuzahlungen befreit sein. 
Sprechen Sie Ihre Krankenkasse an.

Münster-Pass
Mit dem Münster-Pass haben Be-

dürftige ermäßigte Kosten beim 
Busfahren, beim Sport und anderen 
Veranstaltungen - überall, wo Ermä-
ßigungen für bestimmte Gruppen an-
geboten werden.

Fast umsonst- mit dabei
„Fast umsonst“ ist ein Ratgeber für 

preiswertes Leben in Münster, eine 
Menge Tipps zur Teilhabe in den 
verschiedensten Lebensbereichen, 
auch wenn man nicht viel Geld hat. 
„Fast umsonst“ gibt es auf Papier 
und (laufend aktuell gehalten) im 
Internet unter www.muenster-fast-
umsonst.de 

Weitere Fragen: sic - Sozialberatung  
im cuba, Telefon 0251/58856,  
email sic@muenster.de.
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l
ichtblick hat bislang etwa 
30.000 Rentnerinnen und 
Rentner unterstützt. Zunächst 
nur von München aus, wo 

der Verein 2003 entstand. Seit 2016 
gibt es die Zweigstelle in Nordrhein-
Westf alen in Münster. Fünf Mitar-
beiterinnen und eine Reihe Ehren-
amtlicher unterstützen hier inzwi-
schen 800 Menschen in Münster 
und der näheren Umgebung, aus 
NRW insgesamt 1.800 Seniorinnen 
und Senioren. 

Die neuen Räume von Lichtblick 
am Hansaring sehen recht einla-
dend aus, ein großer Empfangs-
raum und mehrere Büro- und Be-
sprechungsräume drum herum. In 
unserem Besprechungsraum liegt 
ein Stapel mit Anträgen. „Von Mon-
tag bis Donnerstag haben wir off ene 
Tür. Da kommen die Menschen, wir 
informieren sie über unsere Hilfs-
möglichkeiten und wie sie ihren An-
trag zu stellen haben.“

seine Patenschaft en entwickelt, lau-
fende Zahlungen von 35 Euro jeden 
Monat. Ebenso kann man einen Le-
bensmitt elgutschein für einen nahe 
gelegenen Supermarkt erhalten. Für 
Förderungen sind später Quitt ungen 
über die gezahlten Summen nöti g. 

Ich brauche Geld, was muss 
ich tun?

Auswärtige können anrufen oder 
eine e-mail schreiben, Kontaktdaten 
siehe unten. Wer in Münster lebt, 
hat es nicht so schwer. Man kann ins 
Büro am Hansaring gehen und den 
Bedarf dort vortragen. Die Berater:in 
wird sich das Anliegen anhören und 
einen Unterstützungsantrag aus-
händigen. Der Fragebogen ist recht 
umfassend, die Mitarbeiteri:nnen 
von Lichtblick unterstützen bei Be-
darf beim Ausfüllen. Wer eine Hil-
fe beantragt, muss seine fi nanzielle 
Situation offen darlegen und auch 

„Unsere Aufgabe wird größer, 
die Menschen in Altersarmut 

werden mehr, da wollen wir un­

terstützen“, sagt Annika Wimmers 

vom Verein Lichtblick Senioren­

hilfe. „Und wenn allgemein zu 

wenig Geld da ist, dann fehlen 

auch die Mitt el, um anderen Men-
schen zu begegnen. Wir helfen 

darum nicht nur mit fi nanziellen 
Mitt eln. Wir organisieren auch 
gemeinsame Akti vitäten, Begeg-
nungen und Veranstaltungen.“

Arm und alt 
und dennoch dabei sein
‚Lichtblick Seniorenhilfe‘ gegen Einsamkeit
Von Arnold Voskamp

Die Mitt el des Vereins kommen aus 
privaten Spenden, aus Stiftungen, 
teils aus größeren Spenden von Fir-
men und Einzelpersonen, die oft  an-
onym bleiben wollen. Ebenso gibt es 
laufende Spenden für Patenschaft en 
für bedürft ige Personen.  

Was fördert Lichtblick?

Lichtblick fördert einerseits in Situ-
ati onen mit plötzlich hohem Bedarf, 
wo die Rente nicht mehr ausreicht, 
also etwa, wenn der Kühlschrank ka-
putt  gegangen ist und ein neuer her-
muss. Dann braucht es einen Kosten-
voranschlag für die Anschaff ung und 
nachher einen Nachweis über die 
gezahlte Summe. Neben den einma-
ligen Bedarfen bietet Lichtblick auch 
laufende Unterstützung, wenn man 
dauerhaft  am Existenzminimum lebt 
und keine Spielräume für Anschaf-
fungen oder kulturelle oder andere 
Akti vitäten hat. Dafür hat der Verein 

Ansprechpartnerin Annika Wimmers im Empfangsraum – Foto: Arnold Voskamp
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umfassend mit Kopien belegen. Das 
mag abschrecken, ist für den Verein 
jedoch notwendig. 

Gefördert werden ältere Personen 
ab 60 Jahren mit einer deutschen 
Rente. Sie müssen mindestens 20 
Jahre Beitragszeiten in der Renten-
versicherung nachweisen, Zeiten 
von Erziehung oder Betreuung wer-
den akzeptiert, wenn sie bei der 
Rentenversicherung angemeldet 
wurden. 

Einnahmen von anderen Stellen 
muss man angeben und belegen. 
Wer vom Sozialamt Grundsicherung 
erhält, muss den Bescheid vorle-
gen, ebenso sind Belege anzugeben 
für Wohngeld, Miete und Nebenko-
sten sowie sonstige laufende Bela-
stungen. 

Programme für Lichtblick 
Senioren

Armut macht einsam, gerade im Al-
ter. Darum liegt Lichtblick viel daran, 
Gemeinsamkeit herzustellen. Licht-
blick bietet so ungefähr jede Wo-
che eine gemeinschaftliche Aktivi-

tät an, beispielsweise ein fachlicher 
Vortrag vom Palliativnetz Münster 
in den Lichtblick-Räumen, oder ein 
Ausfl ug zum Gasometer Oberhausen, 
oder eine Stadtf ührung in der Innen-
stadt Münsters oder oder… 

„Diese gemeinsamen Veranstal-
tungen sind für manche ältere Men-
schen ebenso wichti g wie fi nanzielle 
Unterstützung. Sie führen heraus aus 
der Einsamkeit, es entstehen neue 
Freundschaften.“ Annika Wimmers 

zeigt auf das Foto eines älteren 
Paares: „Beide waren allein und ha-
ben sich gefunden bei unseren Akti -
vitäten.“

Lichtblick Seniorenhilfe e.V.
Hansaring 11a
48155 Münster
Tel: 0251 5906589-0
www.seniorenhilfe-lichtblick.de

Ausfl ug in‘s Sauerland – Foto: Lichtblick

Blumenworkshop – Foto: Lichtblick
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Ignorante Verfechter konven­

tioneller Ressourcenverschwen­

dung mögen behaupten: 
„Radikal nachhaltige Lebenswelt 

schmeckt nach Pappe - wie lust-
lose Vollkornnudeln. Das ist nur 

von Überzeugungs  täter*innen zu 
ertragen.“ Das Genossenschafts­

wohnen ‚Grüner Weiler‘ beweist 

im Gegenteil den Genuss. 

Soziale Schönheit entsteht aus 
indivi duellem Verzicht zugunsten 

der Gemeinschaft. 

Der Landschaftsverband Westfa­

len­Lippe (LWL) fand das genauso. 

Im November erhielt der Grüne 

Weiler den Westfälischen 

Preis für Baukultur 2025.

Zu Fuß ist der Weg von der 
Bus haltestelle durch das frü-
here Kasernentor an der Ro-
xeler Straße (MS-Gievenbeck) 

zum Grünen Weiler lang, über die 
gähnende Weite des Appellhofs, 
zwischen Brachflächen und schier 
endlosen Mannschaftsgebäuden. 
Schließlich kommt man hinter dem 
alten Uhrenturm an einem schlich-
ten, schmucklosen Gebäude an. Des-
sen Fassade deutet dezent an, dass 
dies wohl endlich der „Grüne Weiler“ 
sein muss. Die grüngraue Farbe lässt 
nicht ahnen, nach dem langen Weg 
in einer anderen, sehr bunten Welt 
gelandet zu sein. Die zinnenförmige 
Silhouette der Fassade ruft Erinne-
rungen an Meilensteine moderner 
Wohnungsbaugeschichte wach: J.J.P. 
Ouds Reihenhäuser der Stuttgarter 
Weißenhofsiedlung (1927) und die 
Siedlung Halen (1962) bei Bern von 
„Atelier 5“.
 

Lebhaft es Wohngeschehen

Geht man ein paar Schritt e weiter 
am Eck-Café ‚Wilde Karde‘ vorbei, 

kommt man zum parkartigen Ge-
meinschaftsgarten mit Spielplatz 
und reichlich Sitzgelegenheiten. Der 
Garten wird umschlossen vom soge-
nannten ‚Punktbau’ und drei Wohn-
fl ügeln. 

Hier wird es laut vom Geschrei 
spielender Kinder, die das Altern 
unserer Gesellschaft  vergessen ma-
chen. Spazierende Bewohner*innen 
grüßen, andere genießen gerade 
mit Nachbarn das Abendessen im 
eigenen Restaurant des Wohn-
blocks. Wieder andere versuchen 
mühevoll, ihre Kinder vom Spielen 
zum Abendessen in die eigene Woh-
nung zu zerren. 

Mit etwas Off enheit kommt man 
schnell mit Menschen ins Gespräch, 
die durch die Nachbarschaft  spazie-
ren oder am Laubengang vor ihrer 
Wohnung sitzen. Auf diese Weise 
sich kommunikati v durch den Abend 
treiben lassen, nennen sie „weilern“ 
– abgeleitet vom Namen des Wohn-
projekts, aber eben auch Ausdruck 
kurzweiligen Vergnügens.
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Die Architektur 
hinter der Architektur
Das Wohnprojekt ‚Grüner Weiler’ auf dem Areal 
der ehemaligen Oxford-Kaserne 
Von Jan Rinke
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Wohnbesichtigungen

Unangemeldet kann ich mich, mei-
nem Interesse an der Architektur fol-
gend, in eine Wohnung „hereinwei-
lern“. An einen großzügigen Wohn-
raum direkt am Eingang schließen sich 
kleinere Zimmer mit Blick aus dem 
Quartier an. Im Gegensatz zu anderen 
Wohnungen, deren Höhe noch den 
Einbau einer Zwischenwohnebene 
erlaubt, erscheinen die Decken recht 
niedrig, was aber durch die Reflexion 
der glatten Betondecken gemildert 
wird. Nichts wirkt verschwenderisch, 
im Gegenteil eher streng rationali-
siert. Die industrielle Betonfertigteil-
bauweise würde vielleicht andernorts 
für das Scheitern der Moderne an 
menschlichen Bedürfnissen verant-
wortlich gemacht werden. 

Von einem Bewohner durch das Are-
al geführt, erfahre ich von den vielen 
besonderen Gemeinschaftsräumen, 
vom Wellnessbereich mit Badewan-
nen, die man sich in den Bädern der 
Wohnungen gespart hat, einem Mu-

sikzimmer und einem Veranstaltungs-
raum für Kulturangebote bis hin zu 
einem Textilatelier und einer Holz-
werkstatt, sowie Gästezimmern, die 
von allen für Gäste genutzt werden 
können und natürlich… von einer rie-
sigen Fahrradhalle.

Ein Weiler ohne  
Hundertwasser

Der „Grüne Weiler“ ist in aller ratio-
nalen Reduzierung, den Grundris-
sen und der Bauweise keine bloße 
Bedürfnisbefriedigung, sondern ein 
Möglichkeitsraum, in dem aus Tei-
len und sich Mitteilen Lebensqualität 
wird. Während andernorts rationali-
siertes Wohnen verkommt und abge-
rissen werden muss, ist zu vermuten, 
dass das gemeinschaftliche und in 
demokratischen Prozessen gewach-
sene Leben als „Architektur hinter 
der Architektur“ eine stabile Struktur 
bildet, die den „Grünen Weiler“ nicht 
abstürzen lässt.

 Hätte Friedensreich Hundertwas-
ser den streng rationalisierten Woh-
nungsbau mit dem quir-
ligen Leben des „Grünen 
Weiler“ erlebt, wären der 
Baugeschichte seine kit-
schigen Schlumpfhausen-
Projekte erspart geblieben. 
In seinen Projekten gän-
geln Gestaltungsregeln die 
Bewohner*innen, statt wie 
im „Grünen Weiler“ Gestal-
tungsfreiheit „vor die Türe“ 
zu lassen.

Bestimmt kein  
Mannschaftsquartier

Der „Grüne Weiler“ verzichtete be-
wusst darauf, Teile der riesigen Be-
stände von ehemaligen Mannschafts-
unterkünften umzunutzen. Das mag 
zunächst als Manko eines möglichst 
nachhaltigen Bauprojekts erscheinen, 
ist aber der sparsamen Kalkulation 
geschuldet. Das Projekt wurde so er-
schwinglich und brachte keine über-
raschungen. Solche führen in der Um-
nutzung alter Gebäudebestände oft 
zu plötzlichen Kostensteigerungen.

Der „Grüne Weiler“ ist keine abge-
sonderte Kuschelecke der Nachhal-
tigkeit, die sich selbst genügt. Sie ist 
ein Baustein einer Welt, die eine bes-
sere sein kann im Umgang mit unse-
ren Lebensgrundlagen und unserem 
Miteinander. Räumlicher Ausdruck 
der verschworenen und doch weltof-
fenen Gemeinschaft können die Öff-
nungen des Blocks an drei Ecken des 
Viertels sein. Sie gewähren Ausblick 
und Durchlüftung.

Infos: www.gruener-weiler.de

Die Bewohner*innen werden in der Belebung der  
Laubengänge vor ihren Wohnungen nicht von einer  
Hausordnung gegängelt. Foto: Grüner Weiler
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Katja Angenent spürt 
Sagen und Legenden im 
Münsterland auf

Vor drei Jahren veröff entlichte die 
Autorin Katja Angenent ein Erzähl-
buch zu „Düsteren Sagen aus dem 
Münsterland“. In diesem Jahr legt 
sie mit dem Werk „Sagen und Le-
genden aus dem Münsterland zum 
Schmunzeln“ nach, um auch die 
heitere Seite der Geschichten aus 
unserer Region zu präsenti eren.

In den acht Kapiteln des Taschen-
buches erzählt die Autorin unter 
anderem von einem Hahn, der einst 
Münster vor Belagerern rettete, 
warum die Beckumer ihre Stadt ab-
brennen ließen oder wie die Ahau-
ser Aa ihren Fischreichtum verlor. 
Alles unglaublich – oder doch ein 
bisschen wahr? Die Autorin nahm 
sich dabei die Freiheit, die ausge-
suchten Geschichten, wie sie es 
auch selbst nennt, neu zu erzählen. 
Dem Lesespaß steht dies mit Sicher-
heit nicht im Wege.

Katja Angenent hilft  zudem bei der 
Einordnung der rund 40 Sagen und 
Legenden. Zu jeder Geschichte gibt 
es einen eigenen Kasten, in dem 
sie Informati onen zur historischen 
oder kulturellen Verortung des 
Textes liefert.

Zusätzlich bietet Katja Angenent 
„Historische Schriften über die 
Münsterländer und ihre Traditi-
onen“. Nach zwei Texten von Annet-

te von Droste-Hülshoff, die sich 
über hellseherische Münsterländer 
und die „trostlose Gegend“ äußert, 
folgt das Highlight des Buches – der 
„Katechismus der Münsterländer“ 
von 1834. Die Antworten auf die 37 
Katechismus-Fragen würden auch 
„heute noch den einen oder ande-
ren empören“, ist sich die Autorin 
sicher. Wer als echter Münsterlän-
der „tadelt, was er nicht versteht“, 
wird allerdings mit den respekt-
losen, teilweise diffamierenden 
Antworten leben können. Schließ-
lich steckt fast überall, wie in jeder 
guten Satire auch, ein Körnchen 
Wahrheit drin. 

Ganz am Ende des Buches gibt es 
hilfreiche Verzeichnisse. Zunächst 
das über „heute nicht mehr geläu-
figen Ausdrücke“ (Amtmann bis 
 Zisterzienserinnen) und schließlich 
die Liste der „Sagenorte, die heu-
te noch besucht werden können“ 
(Altes Rathaus in Beckum bis zum 
Schloss Raesfeld). Beide runden mit 
dem Quellen- und Sekundärlitera-
turverzeichnis das gelungene, unter-
haltsame und informati ve Werk der 
Wahlmünsteranerin Katja Angenent 
ab.

Katja Angenent: Sagen und Legenden 
aus dem Münsterland zum Schmun-
zeln; Agenda Verlag; Münster 2025; 
166 Seiten; 19,90 Euro; 
ISBN 978-3-89688-911-9; 
leider nicht in der Stadtbücherei 
Münster ausleihbar.

 

Ein Hahn rett et 
Münster mit Dank

Die Mutt er aller Tugenden und Schauriges 
aus dem Münsterland 

Von Werner Szybalski

Zwei Buchrezensionen. 

Einmal: Sagen und Legenden aus 

dem Münsterland. 

Sowie: Danke!. Dankbarkeit ist 

mehr als positi ves Denken, 
Dankbarkeit ist eine Haltung. 
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Frank Haberstroh ver­
spricht: „Dankbarkeit 
macht glücklich“

Eigentlich ist die Textsammlung in 
einem Buch mit dem Titel „Danke!“ 
ein Anschreiben gegen den aktu-
ellen Zeitgeist. Der ist doch – auch 
„Dank“ der weit verbreiteten „Sozi-
alen Medien“ doch eher egoistisch, 
pessimistisch und missgünstig. 
Trotzdem hat Frank Haberstroh 15 
Frauen und 35 Männer aus seinem 
persönlichen Umfeld gebeten, kur-
ze Texte zum Thema Dankbarkeit zu 
verfassen.

Der ehemalige Chefredakteur des 
Warendorfer Lokalsenders „Radio 
WAF“, Frank Haberstroh, sammelte 
die Texte von Autor:innen aus den 
Bereichen Sport, Medien, Wissen-

schaft , Medizin, Kirche, Kultur, Hand-
werk und Wirtschaft und machte 
daraus ein bemerkenswertes Buch. 
„Es entstanden viele verschiedene 
Blickwinkel auf Dankbarkeits-Er-
lebnisse“, verdeutlicht Haberstroh 
im Vorwort und verspricht: „Diese 
Texte berühren, machen Mut und 
sind vor allem Beweis für gelebte 
Dankbarkeit.“ 

Beispiele: Der ehemalige Profi fuß-
baller Bernard Dietz dankte unter 
anderem dem Fußballzwerg Malta, 
dass sie nur einen Betonbodenplatz 
für ein Länderspiel gegen Deutsch-
land zur Verfügung stellten. Da ei-
nige Nationalspieler wohl deshalb 
verzichteten, durfte „Ennatz“ ran. 
1980 wurde er dann als Kapitän der 
„Nati“ Europameister. Der Grüne 
Wolfgang Pieper, langjähriger Ex-
Bürgermeister von Telgte, ist dafür 
dankbar, dass sich noch immer viele 
Menschen ehrenamtlich engagieren 
und der Karnevalist, Musiker und 
Entertainer Dr. Uwe Koch ließ sich 
durch Dankbarkeits-Geschenke die 
Augen öff nen. Lott o King Karl macht 
deutlich: „Wer früher dankbar ist, ist 
länger zufrieden.“ Atze Schröder un-
terstreicht, dass seine Dankbarkeit 
auf ti efer Demut beruht.

Abschließend berichtet Frank Ha-
berstroh von seinen Recherchen zum 
Thema und dankt allen Autor:innen, 
indem er sie am Schluss des Buches 
kurz vorstellt. Zuvor unterstreicht 
er: Bewusstes „Danke sagen“ hilft : 

Es macht andere glücklich! Und ei-
nen selbst auch!

Die Rezension ist der richti ge Platz 
für einen mehrjährigen Sperre-Autor 
selbst einmal Danke zu sagen. Mein 
Dank geht an den Sperre-Trägerver-
ein „Arbeitslose brauchen Medien“ 
(AbM), der im kommenden Jahr seit 
40 Jahren (!) die heutige Quartals-
zeitschrift  herausbringt. 

Aber auch den Kolleg:innen in der 
Redakti on gilt mein Dank, denn sie 
sorgen vor der Veröffentlichung 
durch kritisches Gegenlesen, dass 
meine Fehler vor der Drucklegung 
korrigiert werden. Gleiches gilt für 
die Fotografi n, die dafür sorgt, dass 
durch ihre Bilder die Texte aufgewer-
tet werden und für die Layouterin, 
die das jeweilige Heft  erst als Solches 
entstehen lässt. Danken muss ich 
auch dem Akquisiteur, der das Geld 
für den Druck herbeischafft  , und den 
Verteiler:innen, die dafür sorgen, 
dass die Sperre die Leser:innen tat-
sächlich erreicht. 

Nicht zuletzt gilt den unzähligen 
Menschen mein Dank, die die Sperre 
in die Hand nehmen und den einen 
oder anderen Text – vielleicht auch 
Mal einen von mir – lesen.

Frank Haberstroh (Hg.): Danke!n; 
Aschendorff  Verlag; 2. Aufl age; 
Münster 2025; 188 Seiten; 19,90 Euro; 
ISBN 978-3-402-25079-2; 
leider nicht in der Stadtbücherei 
Münster ausleihbar.
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Der Fachkräft emangel in Deutsch-
land wird zunehmend durch die 

Integrati on von Gefl üchteten positi v 
beeinfl usst. Studien des Insti tuts 
für Arbeitsmarkt­ und Berufsfor­

schung (IAB) und des Deutschen 

Zentrums für Integrati ons- und Mi-
grati onsforschung (DeZIM) zeigen 
einerseits insti tuti onelle Hürden 
und andererseits auch Potenziale 
die sich für Migranten eröff nen. 
Besonders die aktuelle Situati on 
ukrainischer Gefl üchteter bietet 
wichti ge Erkenntnisse für die Debatt e 
um Migrati on und Arbeitsmarkt.

Ursachen des Fachkräft e-
mangels und Bedeutung 
der Migrati on

Der Fachkräft emangel gehört zu den 
drängendsten Problemen der deut-
schen Wirtschaft. Demgegenüber 
bieten Migranten und insbesondere 
Gefl üchtete eine wichti ge potenzielle 
Ressource, um diesen Mangel abzumil-
dern. Die Auswertung aktueller Studi-
en, vor allem der Forschungsberichte 
des IAB (Institut für Arbeitsmarkt 
und Berufsforschung) und des DeZIM 
(Deutsche Zentrum für Integrations- 
und Migrati onsforschung), lässt dabei 
deutliche Unterschiede zwischen Mi-
grantengruppen erkennen und macht 
insti tuti onelle Hemmnisse sichtbar.

Sprache: Barriere oder 
Brücke?

Sprache gilt als eine der größten 
 Herausforderungen für Arbeitsmarkt-
integrati on. Studien des IAB (2024) zei-
gen, dass gefl üchtete Frauen durch-
schnitt lich mehr Deutschkurse absol-
vieren und mehr Erfolge im Spracher-
werb erzielen als Männer. Frauen, 
die Integrati onskurse abgeschlossen 
haben, sind zudem häufi ger erwerbs-
täti g. Dennoch wird angezweifelt, ob 
Sprachzerti fi kate direkt zu besseren 
Arbeitsmarktchancen und höheren 
Verdiensten führen, was die Frage 
aufwirft , ob Sprachförderung als rei-
ne Integrati onsmaßnahme ausreicht 
oder anders gestaltet werden muss.

Migration 
als Chance und Herausforderung
Fachkräft emangel in Deutschland 

Von Regina Ioff e und Hans Römer Santaella
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Bleibeperspektive versus 
Arbeitsperspektive – eine 
bürokratische Spannung
Trotz vorhandener Qualifikationen 

aus dem Herkunftsland bleibt der 
berufliche Wiedereinstieg für viele 
Migranten schwierig. Folgt man den 
Studien, so erhöht beispielsweise ein 
ausländischer beruflicher Bildungs-
abschluss weder die Erwerbstätigkeit 
noch die Verdienste signifikant.

Dieses Missverhältnis führt zu der 
paradoxen Situation, dass Migranten 
für bürokratische Prozesse wie etwa 
die Begründung eines Asylantrags 
qualifiziert erscheinen müssen, wäh-
rend ihre beruflichen Potenziale weit-
gehend ungenutzt bleiben. 

Ukrainische Geflüchtete im 
europäischen Vergleich

Eine der aktuell umfassendsten Un-
tersuchungen betrifft die Integration 
ukrainischer Geflüchteter. Im euro-
päischen Vergleich liegt Deutschland 
mit einer Beschäftigungsquote von 20 
Prozent im vierten Quartal 2022 im 
Mittelfeld. Länder wie Großbritannien 
oder die Niederlande zeigen deut-
lich höhere Integrationsquoten. In 
Deutschland ist zudem der Geschlech-
terunterschied ausgeprägt: Nach 22 
Monaten sind 33 Prozent der Männer 
erwerbstätig, aber nur 25 Prozent der 
Frauen.

Interessant ist, dass nur 7 Prozent 
der ukrainischen Geflüchteten ihre 
Arbeitsstelle über behördliche Ver-
mittlung fanden. „Vitamin B“ in Form 
von Kontakten und Netzwerken, 
etwa durch Empfehlungen von Be-
kannten oder Verwandten, spielt mit 
55 Prozent die wichtigste Rolle bei 
der Arbeitssuche. Dieses Phänomen 
erschwert Neuankömmlingen ohne 
Netzwerke den Zugang zum Arbeits-
markt erheblich.

Dequalifizierung und  
einfache Tätigkeiten

Die meisten ukrainischen Geflüchte-
ten üben in Deutschland derzeit Tä-
tigkeiten aus, die deutlich unter ihrem 

eigentlichen Qualifikationsniveau lie-
gen. Im Jahr 2023 waren laut IAB  75 
Prozent in einfachen Tätigkeiten be-
schäftigt, während der Anteil in der 
Gesamtbevölkerung nur 24 Prozent 
beträgt.

Hintergrund hierfür sind Sprachbar-
rieren, Anerkennungsprobleme und 
Misstrauen von Arbeitgebern. Die 
Bruttomonatsverdienste der Geflüch-
teten liegen mit 2.500 Euro deutlich 
unter dem deutschen Durchschnitt 
von 4.479 Euro. Eine beträchtliche 
Anzahl hat zudem nur befristete Ar-
beitsverträge, was zu einer prekären 
Arbeitsmarktposition führt.

Von nach Deutschland geflüchteten 
Ukrainer:innen im erwerbsfähigen Al-
ter üben 50 Prozent der Männer und 
57 Prozent der Frauen eine Tätigkeit 
aus, die unter dem Niveau ihrer vor-
herigen Beschäftigung in der Ukraine 
liegt.

Geflüchtete Ukrainer:innen haben 
Sorgen um den Verlust der erwor-
benen beruflichen Qualifikationen 
wegen  Arbeitslosigkeit oder einer Tä-
tigkeit im Helferbereich. Je länger die 
Flucht dauert, desto mehr befürchten 
sie, was mit ihnen beruflich passiert 
nach einer eventuellen Rückkehr in 
die Ukraine: sie werden mit den Ge-
bliebenen nicht mehr konkurrieren 
können.

Bei der Dequalifizierung von Ge-
flüchteten ist es wichtig zu verstehen, 
ob es sich um eine nur vorüberge-
hende oder um eine langfristige Ent-
wertung des Humankapitals handelt. 

Verbesserungsansätze und 
Empfehlungen

Prof. Dr. Yuliya Kosyakova vom IAB 
nennt empirisch bewährte Erfolgs-
faktoren für eine nachhaltige Ar-
beitsmarktintegration: Anerkennung 
ausländischer Abschlüsse, Erwerb 
von Qualifikationen in Deutschland, 
ehrenamtliches Engagement sowie 
Willkommenskultur. Besonders wich-
tig ist die Förderung von Flexibilität 
bei Arbeitszeiten und Kinderbetreu-
ungsangeboten, um vor allem ge-
flüchteten Frauen mit Kindern besse-
re Chancen zu geben.

Fazit: Zwischen Chancen  
und Hindernissen

Die Studienlage macht deutlich, 
dass Migration eine Chance darstellt, 
dem Fachkräftemangel entgegenzu-
wirken. Gleichzeitig zeigten sie mas-
sive institutionelle, bürokratische 
und soziale Hürden auf, die die Ar-
beitsmarktintegration erschweren 
oder sogar verhindern können.  

Es bedarf eines Umdenkens: Mi-
granten müssen als kompetente 
Fachkräfte mit beruflicher Erfahrung 
wahrgenommen und eingebunden 
werden – jenseits der Sprachbarrie-
ren und bürokratischen Vorbehalte. 
Nur so kann Deutschland die vielfäl-
tigen Potenziale von Migranten nut-
zen und den Fachkräftemangel wirk-
sam bekämpfen.

Die bürokratischen Hürden  
für die Anerkennung  

ausländischer Berufs-
qualifikationen sind hoch
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K
rankheiten, die überwiegend 
Frauen betreffen – wie En-
dometriose, PCOS oder be-
sti mmte Formen von Herzin-

farkten – wurden lange nicht ausrei-
chend erforscht oder ernst genom-
men. Symptome von Frauen wurden 
oft  als „übertrieben“ oder psychoso-
mati sch abgetan.

Auch wirtschaftliche Interessen 
spielten eine Rolle: Forschung kon-
zentrierte sich auf Bereiche mit 
höherem Gewinnpotenzial – meist 
Erkrankungen, die bei Männern häu-
figer vorkommen oder besser ver-
standen waren. Hinzu kommt, dass in 
vielen wissenschaft lichen Studien Er-
gebnisse nicht geschlechtsspezifi sch 
ausgewertet wurden. Selbst in Tier-
versuchen wurden oft  nur männliche 

Tiere verwendet, was die übertrag-
barkeit auf weibliche Körper weiter 
einschränkt hat.

Das Problem wird endlich 
gesehen

Um diese systematischen Verzer-
rungen zu korrigieren, entwickelt 
sich seit einigen Jahrzehnten die ge-
schlechterspezifische bzw. gender-
sensible Medizin. Sie bezieht biolo-
gische Unterschiede (z. B. Hormon-

spiegel, Genetik, Medi-
kamentenstoff wechsel) 
ebenso mit ein wie so-
ziokulturelle Faktoren. 
Ziel ist es, Diagnostik, 
Therapie und Präventi-
on besser an die Bedürf-
nisse aller Geschlechter 
anzupassen.

Erste Fortschritt e sind 
erkennbar: EU-Richtli-
nien wie die Verordnung 
Nr. 536/2014 verpflich-
ten zur gleichberech-
ti gten Einbeziehung von 
Frauen und Männern in 
klinische Studien. For-
schungsprogramme (z.B. 
Horizon Europe) fördern 
gezielt Studien zur Frau-
engesundheit.  Einige 

Gendert 
den Medizinbetrieb!
Geschlechterspezifi sche Medizin und die 
Unterforschung von Frauengesundheit
Von Mitra Behdadi

Die Medizin hat Frauenkörper 
und frauenspezifi sche Krank-
heiten über Jahrzehnte hinweg 

vernachlässigt. Historisch galt der 

männliche Körper als medizinische 
Norm – in Lehrbüchern, Studien 

und Behandlungsstandards. Frauen 
wurden häufi g aus medizinischen 
Studien ausgeschlossen, unter 

anderem wegen des Hormonzy-
klus oder möglicher Schwanger-
schaft en. Dieses Ungleichgewicht 
hat weitreichende Folgen.

Beispiele 
Das Alzheimer-Medikament Leqem-

bi (Lecanemab): Studien zeigen, dass es 
bei Männern deutlich besser wirkt als bei 
Frauen – insbesondere Frauen mit der 
ApoE4-Genvariante profi ti eren kaum, ob-
wohl sie das höchste Erkrankungsrisiko 
tragen. 

Herzinfarkt: Frauen zeigen oft ande-
re Symptome als Männer (z. B. übelkeit, 
Müdigkeit, Rückenschmerzen statt  Brust-
schmerz). Das führt dazu, dass Herzinfarkte 
bei Frauen häufi ger übersehen werden.

Medikamente: Frauen reagieren an-
ders auf besti mmte Wirkstoff e. Beispiel: 
Zolpidem (Schlafmittel) muss bei Frauen 
niedriger dosiert werden, weil es bei ihnen 
langsamer abgebaut wird.

Foto: Agneta Becker
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medizinische Fachgesellschaften 
und Universitäten integrieren inzwi-
schen Genderaspekte in Leitlinien 
und Lehre.

Wo gibt es noch Defizite gibt
Trotzdem bestehen nach wie vor 

erhebliche Defizite. In vielen Leit-
linien fehlen konkrete Hinweise 
zu geschlechtsspezifischen Unter-
schieden. Frauen sind besonders 
in frühen Phasen der Medikamen-
tenentwicklung weiterhin unterre-
präsentiert. Auch Unterschiede in 
Dosierung, Nebenwirkungen oder 
Wirksamkeit werden oft nicht aus-
reichend analysiert.

Darüber hinaus fehlt es an einer 
breiten Berücksichtigung weiterer 
Diversitätsmerkmale wie Alter, 
ethnische Herkunft, sozioökono-
mischer Hintergrund oder chro-
nische Vorerkrankungen. Diese 
Faktoren können erheblichen Ein-

fluss auf die Wirksamkeit 
von Therapien und den 
Krankheitsverlauf haben, 
werden aber in Forschung 
und Praxis häufig vernach-
lässigt. Dadurch entsteht 
ein Gesundheitswesen, 
das große Teile der Bevöl-
kerung nur unzureichend 
abbildet.

Die Forschung steht 
erst am Anfang

Die Erkenntnisse verdeutlichen, 
wie wichtig es ist, Medikamente und 
Therapien geschlechterspezifisch zu 
untersuchen.

Insgesamt zeigt sich: Geschlechter-
sensible Medizin ist kein „Nice-to-ha-
ve“, sondern essenziell für gerechte 
und wirksame Gesundheitsversor-
gung. Es braucht weiterhin systema-
tische Anstrengungen in Forschung, 
Ausbildung, Politik und Praxis, um 

bestehende Lücken zu schließen – 
damit medizinische Versorgung für 
alle Geschlechter gleichermaßen 
funktioniert.

Zusätzlich fordert intersektionale 
Forschung, auch trans- und nicht-
binäre Menschen besser in medi-
zinische Studien und Versorgung 
einzubeziehen, um die Vielfalt der 
Patient*innen realistisch abzubil-
den.

ü B E R  D E N  T E L L E R R A N D  H I N A U S  _                                                                    

Foto: Agneta Becker
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Vor 50 Jahren ist im Bertels­

mann Jugendbuchverlag ein 

besonderes Buch erschienen: 

Vorstadtkrokodile – Eine Ge­

schichte vom Aufpassen von 

Max von der Grün (1926–2005). 

Der Autor lebte überwiegend in 

Dortmund, arbeitete einige Jahre 

inm Bergbau und thematisierte 

in seinem Roman Armut, Aus­

grenzung und den Wert von Mut, 

Freundschaft und Inklusion.

Ausgrenzung und 
Misstrauen

Der Roman thematisiert die zu 
damaligen Zeiten herrschende Aus-
grenzung und Bevormundung von 
Menschen mit Behinderung. Sie 
erlebten Misstrauen von Ärzten, 
Nachbarn, sogar von den eigenen 
Eltern. Auch zeigt das Buch die Aus-
grenzung und Vorurteile gegenüber 
Migranten in den 70er-Jahren. 

Zu Beginn hat Kurt, ein quer-
schnitt gelähmtes Kind, der im Roll-
stuhl sitzt, kaum Berührungspunkte 
mit Kindern ohne Behinderung. Er 
besucht eine Sonderschule. Die-
se Trennung nach einem einzigen 
Merkmal – der Behinderung – spie-
gelt eine gesamtgesellschaftliche 
Spaltung wider.

Es sind nach 50 Jahren viele posi-
ti ve Änderungen im Bereich der In-
tegrati on von Menschen mit Behin-
derung und Migranten geschehen. 

Aber auch heute erleben wir noch 
unnötige Trennungen, etwa wenn 
Kinder in Deutschland sehr früh, 
bereits mit zehn Jahren anhand 
der Schulnoten, in unterschiedliche 
Schulformen aufgeteilt werden. 
Oder wenn Migranten überwiegend 

in benachteiligten Stadtt eilen Miet-
wohnungen bekommen und ausge-
grenzt leben. 

Es ist noch viel zu tun, um die Aus-
grenzung und Vorurteile zu über-
winden - somit bleibt das Buch wei-
terhin aktuell.

Ein Kind mit Behinderung 
als Held

Kurt ist mutig, klug und reif, er 
steht für prosoziale Werte wie 
Freundschaft , Rücksicht und Hilfsbe-
reitschaft . Der Roman fordert dazu 
auf, Menschen mit Behinderungen 
mehr zuzutrauen – nach dem Prin-
zip „Learning by doing“. Wer nicht 
wagt, der nicht gewinnt. 

Ein Zitat aus dem Buch bringt es 
auf den Punkt: „Hast du es denn 
schon mal probiert?... Dann kannst 
du auch nicht wissen, ob du es 
kannst oder nicht.“ Die Kinder, die 
„Vorstadtkrokodile“, beginnen Kurt 
mit anderen Augen zu sehen, nicht 
mehr nach Defi ziten, sondern nach 
Fähigkeiten, sie akzepti eren ihn als 
gleichwerti ges Mitglied ihrer Grup-
pe. 

Vorstadtkrokodile
Ein Sozialroman über Inklusion, Teilhabe und Gerechti gkeit
Von Regina Ioff e

Der 1976 
erschienene 

Klassiker der 
Vorstadtkroko-

dile von Max von 
der Grün, bekam 

2010/13 zwei Nach-
folgebände anderer 

Autoren  
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Tiefgreifende ethische  
Fragestellungen

Der Roman „Vorstadtkrokodile“ 
kämpft mit sozialen Klischees: Karli, 
einer der Einbrecher, ist Sohn eines 
Polizisten. Somit zeigt der Autor, 
dass vom Risiko eines delinquenten 
Verhaltens alle Schichte und nicht 
nur die „sozial Schwache“ betroffen 
sind. Die soziale Herkunft allein ent-
scheidet nicht über die Moral.

Noch ein wichtiges und tiefgreifen-
des Thema im Sozialroman ist das 
Abwägen von Loyalität gegenüber 
der Familie und Gerechtigkeit ge-
genüber der Gesellschaft am Bei-
spiel von Frank, dem Sohn eines 
Fabrikvorarbeiters, der über Verbre-
chen seines Bruders Egon erfährt. 

Protagonist Kurt, das Kind mit 
Behinderung, zeigt eine außerge-
wöhnliche ethische Reife, Geduld, 
Rücksicht auf andere und wird zum 
moralischen Impulsgeber der Kin-
dergruppe. Er handelt respektvoll 
und solidarisch gegenüber Frank 
und anderen Mitgliedern. Er gibt so-
gar Einbrecher eine Chance sich zu 
bessern, die sie aber nicht nutzen.

Gesellschaftliche  
Missstände und Aufruf zur 
Barriere freiheit 

Schon vor 50 Jahren prangert der 
Roman gesellschaftliche Missstände 
an, die bis heute aktuell sind: etwa 

„Vorstadtkrokodile“ wird oft als 
Kinderkrimi oder Freundschafts-
geschichte beschrieben – in der 
Bücherei oder im Schulunterricht. 
Doch das greift zu kurz. Der Roman 
ist ein Sozialroman: Er behandelt 
Themen wie Arbeitslosigkeit und 
Armut, Ausgrenzung und Vorur-
teile, Inklusion und gesellschaft-
liche Teilhabe. Leider wird im 
Schulunterricht oft nur über Mut-
proben und Freundschaft gespro-
chen – nicht aber über die zentrale 
Botschaft: Beseitigung der Hinder-
nissen und die gesellschaftliche 
Verantwortung gegenüber Minder-
heiten.

Dieser Roman ist seiner Zeit weit 
voraus. Was Max von der Grün be-
schreibt, ist keine überwundene 
historische Episode, sondern ein 
bis heute fortbestehendes ge-
sellschaftliches Problem. In der 
heutigen von der Wirtschaft be-
stimmten Zeit werden leider sozi-
ale Programme, Finanzierungshilfen 
für Menschen mit Behinderungen in 
vielen westlichen Staaten gekürzt, 
ein Versuch die Uhr zurückzustellen. 
Der Roman mahnt dagegen. Auch 
mit dem Satz: „Das kann jeden Men-
schen betreffen.“

Max von der Grün: Vorstadtkrokodile 
Eine Geschichte vom Aufpassen; 
München; Omnibus; 2007; 160 Seiten; 
ISBN 978-3-570-21665-1;  
Ausleibar in der Hauptstelle der 
Stadtbücherei Münster.

den schlechten Zustand von Wohn-
häusern, in denen Gastarbeiter le-
ben – ein Thema, das sich heute in 
vielen Sozialwohnungen für neu zu-
gewanderte Menschen fortsetzt.

Auch das Leben mit einer Behin-
derung wird realistisch und scharf 
dargestellt: Es ist mit hohen Kosten 
verbunden, erfordert Hilfsmittel 
wie Rollstühle, spezielle Möbel und 
bauliche Anpassungen wie Ram-
pen und Aufzüge. Der Roman ist 
ein Aufruf zur Barrierefreiheit, was 
für damalige Zeiten sehr zukunfts-
weisend war. Seit dem ist viel pas-
siert: barrierefreie Verkehrsmittel 
und Gehwege, Pflichtvorgaben für 
Barrierefreiheit in öffentlichen Ge-
bäuden. Aber auch heute fehlen 
bauliche Anpassungen noch häufig, 
z.B. sind einige Arztpraxen und ein 
überwiegenden Anteil von Schulen, 
ca. 80% nicht barrierefrei. Somit 
bleibt das Buch weiterhin wegwei-
send. Barrierefreiheit bleibt ein 
Dauerbrenner.

Mehr als ein Kinderkrimi –  
Ein Sozialroman für alle 
Altersgruppen

Ein großes Lob an Lehrer, die den 
Roman für Ihre Schüler zum Lesen 
anbieten. Nur schade, dass er kein 
Pflichtstoff für die Schulen ist. Er 
ist nicht nur für zehnjährige Kinder 
geeignet, jede Altersgruppe kann 
darin etwas Wertvolles für sich ent-
decken.
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Hauptpreis des Deutschen 
Verlagspreises 2025 geht 
nach Münster

Auf der Frankfurter Buchmesse wur-
den im Oktober die jährlichen Verlags-
preise vergeben. Einer der drei mit je 
50.000 Euro doti erten Spitzenpreise ging 
an den Münsteraner Verlag Unrast, der 
sich seit 36 Jahren gesellschaft skriti scher 
linker Literatur verschrieben hat, und vor 
allem Sachbücher verlegt. 80 weitere 
Verlage wurden von der Jury aus 287 Be-
werbungen hervorgehoben, darunter 
noch zwei Verlage aus Münster: editi on 
assemblage und Verlag Westfälisches 

Dampfb oot.

Radikalschnitt e bei Bäumen 
und Hecken ab 1. Oktober 
2025 wieder erlaubt

Ab 1. Oktober 2025 ist es wieder er-
laubt, Hecken, Gebüsche, Laub- oder Na-
delgehölze stark zurückzuschneiden oder 
ganz zu entf ernen. Der Paragraf § 39 im 
Bundesnaturschutzgesetz verbietet zwi-
schen dem 1. März und dem 30. Septem-
ber solche Radikalschnitt e. Damit sollen 
brütende Vögel und ihre Nester geschützt 
werden.

Wichti g: Sogenannte Form- und Pfl ege-
schnitt e sind das ganze Jahr erlaubt. Aber 
auch da sollte man auf eventuell vorhan-
dene Nester achten und sie schonen. 
Und: Nie bei Frost verschneiden! Es 

könnten Äste abbrechen 
und die Struktur von 
Busch oder Baum be-
schädigt werden.

Nutzer smarter 
Technik 
bekommen mehr 
Kontrolle über 
ihre Daten

Im Januar 2024 ist die 
neue EU-Datenverord-
nung unter dem eng-
lischen Titel „Data Act“ 

in Kraft  getreten. Darin ist festgeschrie-
ben, wann durch smarte Technik erho-
bene Daten zu welchem Zweck genutzt 
oder auch weitergeben dürfen. Ab Sep-
tember 2025 mussten die Regeln nach 
einer übergangsfrist von 20 Monaten in 
den Ländern der EU auch verbindlich an-
gewendet werden. Für Unternehmen 
gelten damit nun einheitliche Vorgaben 
EU-weit. Das bedeutet für Verbraucher 
mehr Transparenz über die Nutzung ihrer 
Daten.

Dies betrifft unter anderem „Datenzu-
gangs- und Weitergaberechte“ von ver-
netzten Haushaltsgeräten wie Waschma-
schinen und Kühlschränken oder von ver-

netzten Industriemaschinen wie Ferti-
gungsrobotern und Windkraftanlagen», 
wie das Bundesministerium für Digitales 
und Staatsmodernisierung (BMDS)  mit-
teilte. Weiter gehe es um die «Bereitstel-
lung von Daten für öff entliche Stellen we-
gen außergewöhnlicher Notwendigkeit 
(zum Beispiel bei Naturkatastrophen) und 
um «rechtliche und technische Vorgaben 
beim Wechsel zwischen Datenverarbei-
tungsdiensten», auch Cloud Switching ge-
nannt.

Verabschiedet werden muss allerdings 
noch das nationale Gesetz, das die 
Duchführungsbesti mmungen wie die na-
ti onale Aufsichtsbehörde und weitere Be-
hördenstrukturen regelt. 

Frist für Spoti fy-
Bestandskunden endete

Spotify hat die Preise für Premium-
Abos für Neukunden angehoben. Be-
standskunden wurde eine übergangs-
frist von drei Monaten gewährt. „Um 
Dein Premium Abo weiter nutzen zu kön-
nen, stimme bitte dem aktualisierten 
Preis bis zum 14. Oktober 2025 zu“, wur-
den sie per Mail vom Streaming Anbieter 
aufgefordert. 

„Da wir Dich als Premium Abonnenten 
schätzen, erhältst Du weitere drei Mo-
nate zum bisherigen Preis“, hieß es wei-
ter in der Mitteilung aus dem August 
2025.  Wer nicht reagierte, soll automa-
ti sch gekündigt werden, hat jedoch wei-
terhin Zugang zur Plattf  orm mit der ko-
stenlosen Spotify-Free-Version, aller-
dings mit eingeschränkten Nutzungs-
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möglichkeiten und begleitet von Wer-
beunterbrechungen. Die Erhöhung be-
läuft sich von 10,99 € auf 12,99 € pro 
Monat.

Nutzung der  
elektronischen Patienten-
akte für Ärzte Pflicht
Für alle gesetzlich Versicherten wurde 

bis Mitte Februar 2025 eine elektronische 
Patientenakte (ePa) von den Krankenkas-
sen eingerichtet, wenn kein Widerspruch 
dazu vorlag. Ärzte und andere Leistungs-
erbringer sind ab 1. Oktober 2025 jetzt 
verpflichtet, diese zu nutzen. Sie müssen 
nun Diagnosen, Behandlungen und Medi-
kationen dann in der ePa hinterlegen und 
somit zentral zugänglich machen.

Für Patienten und Patientinnen bleibt 
die Nutzung weiterhin freiwillig. Wider-
spricht der oder die Versicherte der ePa, 
nachdem sie bereits angelegt wurde, wird 
diese gelöscht. übrigens: Welche Daten 
von Ärzten eingesehen werden können, 
entscheidet der Patient. „Niemand außer 
den Zugriffsberechtigten hat Zugriff auf die 
ePA – auch nicht Ihre Krankenkasse. Erst 
wenn man die elektronische Gesundheits-
karte in der Arztpraxis einsteckt, erteilt 
man den behandelnden Ärztinnen und 
Ärzten eine Zugriffsberechtigung. Diese 

Verbrauchsabhängige  
Erfassung auch bei  
Wärmepumpen Pflicht
Die Heizkosten von Mietern werden in 

der Regel verbrauchsabhängig ermittelt 
und abgerechnet. Bei Wärmepumpen gab 

es bisher eine Ausnah-
meregelung für zentrale 
Anlagen in Mehrfamilien-
häusern. Hier sprach man 
vom sogenannten „Wär-
mepumpenprivileg“: Eine 
verbrauchsabhängige Ab-
rechnung war hier bis 1. 
Oktober 2024 nicht ver-
pflichtend.

F ü r  n ö t i g e  U m r ü -
stungen zur Er fassung 
des Verbrauchs von Heiz-

energie und Warmwasser wurde noch ei-
ne übergangsfrist von einem Jahr ge-
währt. Diese endete nun. Daher müssen 
alle Anlagen nun mit den geeigneten Zäh-
lern ausgestattet sein, um eine ver-
brauchsabhängige Erfassung ab 1. Okto-
ber 2025 zu ermöglichen. 

Bisher konnten hier eigene Regeln bei 
der Umlage auf die Mieter getroffen wer-
den, ob pauschal oder nach Wohnfläche. 
Eine verbrauchsabhängige Abrechnung 
ist gerechter und soll auch mehr Anreiz 
zum Energiesparen bieten.

Support­Ende für Windows 10

Wer Windows 10 benutzt, hat ab dem 14. 
Oktober 2025 keine kostenlosen Software-
Updates über Windows Update mehr be-
kommen. Der Support endete. „Ihr PC 
funktioniert weiterhin, wir empfehlen 
aber, dass Sie auf Windows 11 umsteigen“, 
erklärt das Unternehmen auf seiner Home-
page. Wie das Unternehmen Ende Septem-
ber erst bekannt gab, können Verbraucher 
im Europäischen Wirtschaftsraum mit 
einem Microsoft-Konto den Support in ein-
geschränkter Variante jedoch noch ein 
weiteres Jahr über das „Erweiterte Sicher-
heitsupdates (ESU)-Programm“ kostenlos 
nutzen. „Wer sich mit seinem Microsoft-
Konto (MSA) anmeldet und angemeldet 
bleibt, erhält ein Jahr lang bis zum 13. Ok-
tober 2026 Sicherheitsupdates ohne zu-
sätzliche Kosten“, erklärt Microsoft dazu 
auf seiner Homepage. Bereitgestellt wür-

N I C H T  S P E R R I G  _ 

EU führt digitales Grenzsystem ein
Ein neues System zur Erfassung von Ein- und Ausreisen von 

Drittstaatenangehörigen in die EU wurde im Oktober eingeführt. 
Anstelle des Stempels im Pass soll die Dokumentation nun digital 
über biometrische Daten wie Fingerabdruck und Gesichtserkennung 
erfolgen. Nach einer sechsmonatigen übergangsfrist soll die 
Einführung des Systems vollständig vollzogen sein.

kann man in der ePA-App aber zeitlich und 
inhaltlich begrenzen“, erklärt die Bundes-
regierung auf ihrer Homepage dazu.

Gibt man ein Dokument frei, sehen es 
 allerdings dann auch alle Zugriffsberech-
tigten. Das Bundesgesundheitsministeri-
um erklärt dazu: „Eine Zugriffsbeschrän-
kung für einzelne Behandlungsdokumente 
je Leistungserbringer ist nicht vorgesehen. 
Für die ePA ist die Verfügbarkeit aller für 
die konkrete Behandlung relevanter Infor-
mationen maßgeblich. Und zwar genau 
dann, wann diese benötigt werden.“
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Kein rückwirkender 
Leistungsanspruch bei 
verspätetem Weiter­
bewilligungsantrag

Eine psychisch schwer erkrankte An-
tragstellerin stellte den Fortzahlungsan-
trag zu spät. Leistungen können nicht um 
vier Monate rückwirkend gewährt wer-

Kurznachrichtenurznachrichten
& Urteile
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den dann jedoch „nur kriti sche und wich-
tige Sicherheitsupdates“. Was es dann 
nicht mehr geben soll: Funktions-Up-
dates, Designanpassungen und Fehler-
behebungen. „Der technische Support 
wird eingestellt“, betont Microsoft zu-
dem.

Überweisungen bei der Bank 
werden sicherer

Banken und Sparkassen müssen ab Ok-
tober 2025 vor Ausführung einer über-
weisung den Namen und die IBAN eines 
Zielkontos abgleichen. Damit wird eine 
EU-weit geltende Regelung umgesetzt. 
Das soll fehlerhaft e überweisungen ver-
hindern. Aber auch Betrugsversuche, bei 
denen Kriminelle eine andere IBAN als die 
des Kontobesitzers angeben, damit das 
Geld für eine Rechnung unbemerkt auf 
ein fremdes Konto überwiesen wird, sol-
len so abgewehrt werden. 

„Dieses Verfahren gilt für überwei-
sungen in Euro – egal ob sie per Online-
Banking, in der Filiale oder als Echtzeitü-
berweisung ausgeführt werden. Der 
Empfänger-Check wird auch Verifi cati on 

Garage / Stellplatz als Unterkunft skosten

Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit

Eine Frau hat für die Arbeit in gleicher 
Qualifi kati onsstufe den Anspruch auf glei-
chen Lohn wie ein Mann. Im konkreten 
Fall gab es mehrere Frauen und mehrere 
Männer auf gleicher Stufe, mit mehreren 
Einkommensunterschieden. Die Frau hat-
te ihren Lohn mit dem eines gutverdie-
nenden Mannes verglichen und den Un-
terschied für mehrere Jahre eingefordert. 
Der Betrieb argumenti erte, dass sei be-
rechti gt, sie würde auch weniger verdie-
nen als das Mitt el der Frauen. 

Das Bundesarbeitsgericht lehnte das ab. 
Es reiche für eine Entgeltbenachteiligung 
wegen des Geschlechts, wenn die kla-
gende Arbeitnehmerin darlegt, dass ihr 
Arbeitgeber einem anderen Kollegen mit 
gleichwertiger Arbeit ein höheres Ent-
gelt zahlt. Die Höhe der mitt leren Ein-
kommen hat dafür keine Bedeutung. Sie 
hat nicht nur Anspruch auf den Unter-
schied zwischen den mitt leren Einkom-
men der Geschlechter, sondern An-
spruch auf gleichen Lohn wie der ange-
führte männliche Kollege.      

BSG (Bundesarbeitsgericht) 
Urteil Aktenzeichen (Az.) R 300/24 vom 
23.10.2025

of Payee (VoP) genannt“, erklärt die Ver-
braucherzentrale auf ihrer Homepage.

Echtzeit­Überweisungen in 
der EU auch versenden

Geldinsti tute im Euro-Raum dürfen für 
Echtzeit-überweisungen keine geson-
derten Gebühren mehr verlangen - solan-
ge es um Euro-Beträge und keine Fremd-
währungen geht. Banken mussten Echt-
zeit überweisungen seit Anfang des Jahres 
2025 bereits empfangen können. Ab Okto-
ber können Kunden diese auch ohne Auf-
preis versenden. „Kostenfrei müssen sol-
che schnellen überweisungen nicht sein. 
Sie dürfen aber nicht teurer sein als norma-
le überweisungen“, so die Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westf alen.

Technische Voraussetzung ist die über-
weisung im SEPA-Standard. Echtzeit-über-
weisungen werden in Sekundenschnelle 
durchgeführt. Bei „normalen“ überwei-
sungen können Feiertage oder Wochenen-
den zu tagelangen Verzögerungen führen. 
Bislang wurden teilweise Zusatzgebühren 
von etwa 25 Cent bis 1,50 Euro pro Trans-
akti on erhoben.

terkunftskosten anzuerkennen. 
LSG Landesarbeitsgericht) 
Baden-Württ emberg; Beschluss 
Az. L 2 AS 1018/25 vom 22.05.2025

Sind Wohnung und Garage nur ge-
meinsam anmietbar und sind die 
Gesamtkosten angemessen, so sind 
die Garagenkosten als Teil der Un-
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Urlaubsanspruch

Das BSG stellte klar, dass ein Verzicht auf 
den gesetzlichen Mindesturlaub durch ei-
nen gerichtlichen Vergleich nicht wirksam 
ist. Selbst wenn das Arbeitsverhältnis be-
endet wird und der Arbeitnehmer krank-
heitsbedingt den Urlaub nicht nehmen 
konnte, bleibt der Urlaubsanspruch beste-
hen. Dieses Urteil hebt ein Landesarbeits-
gerichts-Urteil teilweise auf.

BSG, Urteil Az. 9 104/24 vom 03.06.2025  

Tatsächliche Wohnfl äche und 
Mietvertrag 

Mieterhöhung: Ist die Wohnung tatsäch-
lich kleiner als im Mietvertrag angegeben, 
ist die vertraglich vereinbarte Fläche ent-
scheidend, solange die Flächenabwei-
chung nicht mehr als 10 Prozent beträgt. 
Das gilt auch bei Mieterhöhungen, so dass 
Mieter in diesen Fällen für nicht vorhan-
dene Quadratmeter zahlen müssen (BGH 

N I C H T  S P E R R I G  _ 

den. Das heißt: Leistungen werden nicht 
für Zeiten vor der Antragstellung er-
bracht. Es gibt keinen Herstellungsan-
spruch, d.h. das Jobcenter ist nicht ver-
pfl ichtet, Ursachen für lückenhaft e An-
träge zu ermitteln oder Hausbesuche 
durchzuführen.

LSG Hamburg Urteil Az. L 4 AS 56/24 
vom 25.05.2025    Quelle: Tacheles Recht-
sprechungsti cker KW XX/2025 – 
Autor: Detlef Brock

Arbeitnehmervertretung 
gestärkt

Das Bundesarbeitsgericht entschied, 
dass ein befristet beschäft igtes Betriebs-
ratsmitglied bei Befristung nicht benach-
teiligt wird. Die Revision gegen das Urteil 
des Landesarbeitsgerichts Niedersach-
sen wurde zurückgewiesen. Die Ent-
scheidung bestäti gt die Rechtsprechung 
zugunsten der Befristungsregelungen 
bei Betriebsratsmitgliedern.

BSG, Urteil Az. 7  50/24 
vom 18.Juni 2025  

Bürgergeld: Anspruch auf Entschädigung 
in Höhe von 2.600 € plus 5 % Zinsen wegen 
unangemessener Dauer des Gerichtsverfahrens

Die Entschädigungsklage war im vorliegenden Fall erfolgreich, weil Ge-
richtsverfahren nach dem SGB II in der Regel für die Betroff enen eine über-
durchschnitt liche Bedeutung haben. Der sogenannte 
Anspruch auf Rechtsschutz in angemessener Zeit soll 
unter anderem lange Unsicherheit über Ansprüche und 
damit verbundene seelische Belastungen vermeiden. 

LSG Berlin-Brandenburg 
Urteil Az. L 38 SF 159/24 EK AS vom 22.01.2024    
Quelle:  www.sozialgerichtsbarkeit.de
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   _ N I C H T  S P E R R I G

VIII ZR 205/08). Circa-Angabe: Es macht 
keinen Unterschied, ob im Mietvertrag 
die Wohnungsgröße exakt angegeben ist 
oder eine Circa-Fläche genannt wird. Ist 
die Wohnung mehr als 10 Prozent kleiner 
kann der Mieter die Miete kürzen (BGH VI-
II 144/09). Kündigung: Ist die Wohnung 
tatsächlich mehr als 10 Prozent kleiner als 
im Mietvertrag angegeben, kann der Mie-
ter fristlos kündigen und/oder Rückzah-
lung zu viel gezahlter Mieten fordern 
(BGH VIII ZR 142/08). Gartenfläche: Die 
Gartenfl äche zählt auch bei der Berech-
nung der Wohnfl äche eines Einfamilien-
hauses nicht mit. Auch nicht zu einem ge-
ringen Teil (BGH VIII ZR 164/08).

Quelle: mieterverein-koeln.de

Grundsicherung und 
Sterbegeldversicherung

Mit Erreichen der Regelaltersgrenze 
liegt für Bezieher*innen von Grundsi-
cherungsleistungen nach SGB XII ein aus-
reichender Grund für den Abschluss ei-
ner Sterbegeldversicherung vor. Die Höhe 

der Versicherungssumme von 5.000 Euro 
ist ebenso angemessen wie die monatli-
che Beitragshöhe von 38 Euro. Diese Bei-
träge sind also grundsätzlich in Form von 
Freibeträgen vom angerechneten Ein-
kommen oder, falls es das nicht gibt, als 
zusätzlicher Bedarf anzuerkennen. Die 
im Vertrag zusätzlich enthaltene Erb-
rechtsberatung dient zwar nicht dem Ge-
setzeszweck. Das führt aber laut BSG 
nicht zur Unangemessenheit des Ver-
trages, sondern ist hinzunehmen. Dies 
jedenfalls, solange wie im vorliegenden 
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Fall die monatliche Beitragshöhe im Ver-
gleich zu anderen am Markt angebote-
nen Versicherungen nicht in auff älligem 
Missverhältnis stehe.

BSG, Urteil Az. B 8 S0 1/24 R 
vom 18.12. 2024

Kosten der Räumungsklage...

...können grundsätzlich Kosten der Un-
terkunft  oder Mietschulden sein.

Das Sozialamt zahlt keine Kosten einer 
Räumungsklage, wenn die Wohnung be-
reits aufgegeben wurde und das gesetz-
liche Ziel – Erhalt der Wohnung – nicht 
mehr erreicht werden kann. Grundsätz-
lich übernimmt das Sozialamt aber Ko-
sten der Räumungsklage als Mietschul-
den, und zwar nach § 36 SGB XII. Dies gilt 
jedoch nicht, wenn der Antragsteller die 
Kosten vor Antragstellung bereits selbst 
beglichen hat.

LSG Hessen Urteil Az. L 4 SO 38/25 
vom 27.08.2025, Aus: Tacheles 
Rechtsprechungsti cker KW XX/2025 – 
Autor: Detlef Brock
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Nachbarschaft shilfe für Pfl egebedürft ige ist kein 
anrechenbares Einkommen beim Bürgergeld

Nachbarin und damit für nicht mehr als 
zwei Pflegebedürftige Leistungen er-
bracht und hierfür den Entlastungsbe-
trag von monatlich 125 € erhalten. Dies 
stellt kein anrechenbares Einkommen 
beim Bürgergeld dar.

LSG Mecklenburg-Vorpommern 
Urteil  Az. L 8 AS 21/25  (Revision 
zugelassen) vom 13.05.2025 
Quelle: www.sozialgerichtsbarkeit.de 

Ehrenamtliche Nachbarschaft shilfe in 
Höhe von monatlich 125 € ist beim Bür-
gergeld kein anrechenbares Einkommen, 
denn es handelt sich um eine Aufwands-
entschädigung. Eine Empfängerin von 
Leistungen des Bürgergeldes hatt e Pfl e-
geleistungen als ehrenamtliche Nachbar-
schaft shelferin nach § 45a SGB XI erhal-
ten. Und sie hat als Pflegeperson aus-
schließlich für ihre pflegebedürftige 
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